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Bekanntmachung der Stadt Halver 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl zum Landtag in Nordrhein-Westfalen 
am 15. Mai 2022 

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die
Stimmbezirke der Stadt Halver wird in der Zeit
vom

25.04.2022 – 29.04.2022 

montags – freitags: vormittags  
von 08.30 – 12.00 Uhr 
montags – dienstags: nachmittags  
von 14.00 – 16.00 Uhr sowie 
donnerstags von 14.00 – 17.00 Uhr 

im Rathaus, Thomasstraße 18, 58553 Halver, 
Zimmer 19/20 für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. Der Zugang zum Wahl-
amt ist barrierefrei.  

Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich.  

Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann in der Zeit vom 25. April
2022 bis 29. April 2022, spätestens am 29. Ap-
ril 2022 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Halver,
Thomasstraße 18, 58553 Halver, Zimmer 19/20,
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schrift-
lich oder durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum
24. April 2022 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass 
er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann.  

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.  

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
im Wahlkreis 123 - Märkischer Kreis III -
durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum (Stimmbezirk) dieses Wahlkreises
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene/r Wahlberechtigte/r, 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus ei-

nem von ihm/ihr nicht zu vertretenden
Grund die Einspruchsfrist versäumt hat;

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu
vertretendem Grund nicht in das Wähler-
verzeichnis aufgenommen worden ist,

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnah-
me an der Wahl erst nach der Einspruchs-
frist entstanden ist oder sich herausstellt.

6. Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis
zum 13. Mai 2022, 18.00 Uhr, bei der Stadt
Halver schriftlich oder mündlich beantragt wer-
den, Die Schriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder
durch sonstige dokumentierbare Übermittlung
in elektronischer Form als gewahrt. Der Wahl-
schein kann auch über die Homepage der
Stadt Halver (www.halver.de) beantragt wer-
den. Fernmündliche Anträge sind unzuläs-
sig und können deshalb nicht entgegenge-
nommen werden.  Ein/e Wahlberechtigte/r mit
Behinderung kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er/sie dazu berech-
tigt ist.

Im Falle nachgewiesener plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht kann der Antrag noch
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch
bis zum Wahltag, 15.00, Uhr stellen.

http://www.halver.de/
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Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. 

7. Mit dem Wahlscheinantrag erhält der/die Wahl-
berechtigte

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkrei-
ses,

• einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag,

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der
Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen
hellroten Wahlbriefumschlag und

• ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für eine/n andere/n ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Entgegennahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Halver 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

Wer durch Briefwahl wählt, 

• kennzeichnet persönlich den Stimmzettel,
legt ihn in den amtlichen Stimmzettelum-
schlag (blau) und verschließt diesen,

• unterzeichnet die auf dem Wahlschein vor-
gedruckte Versicherung an Eides Statt zur
Briefwahl unter Angabe des Ortes und des
Tages,

• steckt den verschlossenen amtlichen Stimm-
zettelumschlag und den unterschriebenen
Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefum-
schlag (hellrot),

• verschließt den Wahlbriefumschlag und
• übersendet den Wahlbrief durch ein Postun-

ternehmen rechtzeitig an den Bürgermeister
der Stadt Halver. Der Wahlbrief kann dort
auch abgegeben werden.

Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von 
dem/der Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person er-
langt hat. 

Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland nicht frei gemacht 
werden. Die Wahlbriefe werden im Bereich der 
Deutschen Post AG als Standardbrief ohne beson-
dere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die 
Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen über-
sandt wird, zu entnehmen.  

Für Fragen und Auskünfte steht das Wahlamt im 
Rathaus, Thomasstraße 18, Zimmer 19/20, 58553 
Halver, Telefon 02353/73-108 und 02353/73-112, 
zur Verfügung. 

Halver, 25.03.2022 

Der Bürgermeister 
gez. M. Brosch 

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Landtagswahl am 15.05.2022 

I. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die
Stimmbezirke der Stadt Iserlohn wird in der Zeit
vom 25.04.2022 bis 29.04.2022 während der
allgemeinen Öffnungszeiten im Wahlamt in der
Stadt Iserlohn, Max-Planck-Str. 5c, 58638 Iser-
lohn, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen
glaubhaft zu machen, aus denen sich die Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch
ein Datensichtgerät möglich.

II. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
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III. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichts-
frist, spätestens am 29.04.2022 bis 12.00 Uhr,
bei der Stadt Iserlohn, Bürgermeister, Wahlamt,
Max-Planck-Str. 5c, 58638 Iserlohn, Einspruch
einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum
24.04.2022 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat,
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in
seinem Wahlkreis durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder
durch Briefwahl teilnehmen.

V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
1. jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene

Wahlberechtigte,
2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-

gener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er aus einem von
ihm nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist versäumt hat,
b) wenn er aus einem von ihm nicht zu ver-
tretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen worden ist,
c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme
an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist
entstanden ist oder sich herausstellt.

VI. Wahlscheine können von eingetragenen Wahl-
berechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl,
13.05.2022, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister
(Wahlamt) mündlich oder schriftlich beantragt
werden. Die Schriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder
durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in
elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche
Anträge sind unzulässig und können deshalb
nicht entgegengenommen werden. Ein behinder-
ter Wahlberechtigter kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die
ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag,
15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahl-
berechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer
Wahlschein erteilt werden. Nicht in das Wähler-
verzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebe-
nen Voraussetzungen den Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheines noch am Wahltage bis
15.00 Uhr stellen.

VII. Dem Wahlschein werden folgende Unterlagen
beigefügt:
- ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises,
- ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag,
- ein amtlicher, mit der Anschrift des Bürger-
meisters/der Bürgermeisterin versehener roter
Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Bür-
germeisterin/von dem Bürgermeister der Ge-
meinde auf Anforderung auch noch nachträglich
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ausgehändigt.

Wer für einen anderen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt, muss eine schriftliche 
Vollmacht vorlegen. Wahlscheine nebst Brief-
wahlunterlagen werden auf dem Postweg über-
sandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 
persönlich bei der Gemeinde abgeholt werden.  

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden an 
einen anderen als den Wahlberechtigten persön-
lich nur ausgehändigt, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird.  
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen 
darf nur durch die vom Wahlberechtigten be-
nannte Person abgeholt werden, wenn eine 
schriftliche Vollmacht vorliegt (die Eintragung 
der bevollmächtigten Person in den Wahl-
scheinantrag genügt) und von der bevollmäch-
tigten Person nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertreten werden. Die bevollmächtigte Person 
hat der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern, dass sie 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf 
Verlangen hat sie sich auszuweisen.  
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet per-
sönlich den Stimmzettel, legt ihn in den beson-
deren amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu 
verschließen ist, unterzeichnet die auf dem 
Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides 
statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein 
und den Stimmzettelumschlag in den besonde-
ren Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag.  
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  

Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland nicht frei ge-
macht zu werden. Die Wahlbriefe werden im Be-
reich der Deutschen Post AG als Standardbrief 
ohne besondere Versendungsform entgeltfrei 
befördert. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle (Wahlamt) des Bürgermeisters ab-
gegeben werden.  
Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die 
Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für 
die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen 
übersandt wird, zu entnehmen.  

Iserlohn, 29.03.2022 
Der Bürgermeister 

Michael Joithe 
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des Zweckverbandes für psychologische Beratungen und Hilfen für das Haushaltsjahr 2022

Zweckverband für
psychologische Beratungen und Hilfen

1. Haushaltssatzung
Aufgrund der §§ 78 ff . der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 
S. 916), in Kraft  getreten am 1. Oktober 2020 und am 1. No-
vember 2020, hat die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes für psychologische Beratungen und Hilfen mit Be-
schluss vom 09. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussicht-
lich anfallenden Erträge und notwendigen Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen und notwendigen Verpfl ichtungsermächtigun-
gen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge mit 1.602.372 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  1.602.372 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf  1.602.872 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit  1.587.872 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der Investitionstätigkeit  0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der Investitionstätigkeit  10.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit 10.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit 0 EUR

festgesetzt.

Corunnastraße 50
58636 Iserlohn

Telefon 02371 61016
info@zfb-iserlohn.de

www.zfb-iserlohn.de

Zweckverband für
psychologische Beratungen und Hilfen
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§ 2

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionen in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000 EUR 
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des 
Ergebnisplans wird nicht festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 
EUR festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Die vorläufige Verbandsumlage für das Haushaltsjahr wird 
gem. § 13 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung auf 1.096.525 
EUR festgesetzt. Sie ist von den Mitgliedern des Verbandes 
entsprechend dem Verteilungsmaßstab nach § 13 Abs. 2 
Zweckverbandssatzung aufzubringen.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 
Abs. 1 KomHVO die Erträge und Aufwendungen sowie die 
Ein- und Auszahlungen der Produkte 

003/001/001 Schulpsychologischer Dienst Iserlohn, 
003/001/002 Schulpsychologischer Dienst Menden, 
006/001/001 Psychologische Beratungen und Hilfen 
016/001/001 Allgemeine Finanzwirtschaft 

als gegenseitig deckungsfähig erklärt und zu einem Budget 
zusammengefasst. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlun-
gen für Investitionen Die Differenz aus der Summe der Auf-
wendungen und der Summe der Erträge ist verbindlich.

Innerhalb des Budgets dienen gem. § 21 Abs. 2 KomHVO 
Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen. Das 
gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

2. Bekanntmachung der
Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde, Lüdenscheid hat am 17.03.2022 die 
von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
psychologische Beratungen und Hilfen für das Haushalts-
jahr festgesetzte Verbandsumlage in Höhe von 1.096.525 
EUR gem. § 19 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 1979 (GV NW S. 621) genehmigt. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 
5 GO NW dem Landrat des Märkischen Kreises als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schrei-
ben vom 30.12.2021 angezeigt worden.

Nach § 18 Abs. 1 GkG ist eine öffentliche Auslegung des 
Haushaltsplanes nicht erforderlich.

Iserlohn, 24.03.2022 

Schweitzer 
Verbandsvorsteher

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 
fehlt

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden

c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes für psycho-
logische Beratungen und Hilfen vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Zweckverband für psychologische Beratungen
und Hilfen vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.
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Amtliche Bekanntmachung 

Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse 
und Verfahrenseinstellung 
Bebauungsplan Nr. 132 „Zur Helle“ 
Bebauungsplan Nr. 143 „Gennaer Feld“ 
Bebauungsplan Nr. 161 „Flehmestraße /  
Zum Tannenkopf“ 

Der Rat der Stadt Iserlohn hat am 22.03.2022 folgen-
de Beschlüsse gefasst: 

Für die in beigefügten Lageplänen dargestellten Be-
reiche wird die Aufhebung der Bebauungsplanaufstel-
lungen beschlossen, die Bauleitplanverfahren werden 
eingestellt. Die Lagepläne werden Bestandteil dieser 
Beschlüsse. 

Im Rahmen der Verwaltungspflege prüft die Verwal-
tung der Stadt Iserlohn in unregelmäßigen Abstän-
den, für welche Aufstellungsbeschlüsse zu Bauleit-
planverfahren noch ein städtebaulicher Regelungsbe-
darf besteht. 

Die im folgenden aufgeführten Bebauungsplanaufstel-
lungen wurden aufgehoben und eingestellt. 

Bebauungsplan Nr. 132 „Zur Helle“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde vom Rat der Stadt 
Letmathe am 19.12.1974 gefasst. Der lange Zeitraum 
nach Aufstellung lässt bereits erkennen, dass über 
die Jahre unterschiedliche Vorhaben geplant, jedoch 
nicht umgesetzt werden konnten, sodass aus heutiger 
Sicht zu diesem Verfahren kein Planungserfordernis 
mehr besteht.  

Bebauungsplan Nr. 143 „Gennaer Feld“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 06.05.1986 vom 
Rat der Stadt Iserlohn gefasst. Der aktuelle Flächen-
nutzungsplan stellt die genannte Fläche als Grünflä-
che/Fläche für Spielplätze und Sportstätten dar, so-
dass aus heutiger Sicht zu diesem Verfahren kein 
Planungserfordernis mehr besteht.  
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Bebauungsplan Nr. 161 „Flehmestraße / Zum Tan-
nenkopf“ 

Der Aufstellungsbeschluss wurde vom Rat der Stadt 
Letmathe am 21.03.1973 gefasst. Der lange Zeitraum 
nach Aufstellung lässt bereits erkennen, dass über 
die Jahre unterschiedliche Vorhaben geplant, jedoch 
nicht umgesetzt werden konnten, sodass aus heutiger 
Sicht zu diesem Verfahren kein Planungserfordernis 
mehr besteht. 

Iserlohn, 04.04.2022 
STADT ISERLOHN 

Michael Joithe 
Bürgermeister 

Öffentliche Erinnerung an fällig werdende und 
Mahnung an fällig gewordene Zahlungen 

Die Stadtkasse Iserlohn erinnert an die rechtzeitige 
Zahlung der im Monat April 2022 fälligen, öffentlich-
rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) 
und mahnt die Zahlung der in der Vergangenheit fäl-
lig gewordenen, bislang nicht gezahlten, öffentlich-
rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren und Bei-
träge) an. 

Bitte überweisen Sie nur auf das Konto der Stadt-
kasse Iserlohn  

IBAN: DE84 4455 0045 0000 0004 06 
BIC:   WELADED1ISL 

und geben Sie unbedingt das betreffende Kas-
senzeichen an. 

Das Kassenzeichen entnehmen Sie bitte dem Be-
scheid, der Ihre Zahlungspflicht begründet. Bitte 
überweisen Sie mehrere fällige Beträge nach Mög-
lichkeit einzeln und geben sie das jeweilige Kassen-
zeichen an. 

Die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren ist 
zur beidseitigen Arbeitserleichterung jederzeit mög-
lich. 

Stadt Iserlohn, 01. April 2022 
Der Bürgermeister 
In Vertretung:  

Michael Wojtek 
I. Beigeordneter
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III. Nachtragssatzung

zur Änderung der Satzung 
über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Stadt Hemer vom 01.10.2007 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706) in der zur Zeit geltenden Fassung, 
hat der Rat der Stadt Hemer in seiner Sitzung am 22.02.2022 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Die Straßenverzeichnisse gemäß § 2 Abs. 2a (Anlage 1) und § 2 Abs. 2b (Anlage 2) der Satzung über die Reini-
gung der öffentlichen Straßen in der Stadt Hemer vom 01.10.2007 erhalten die beigefügten, geänderten Fassun-
gen nur für die namentlich aufgeführten Straßen. In allen anderen Teilen bleiben die Straßenverzeichnisse unver-
ändert. 

§ 2

Diese III. Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

I. Übereinstimmungsbestätigung:

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehenden 3. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung über die 
Reinigung der öffentlichen Straßen in der Stadt Hemer vom 01.10.2007 mit dem Ratsbeschluss vom 22.02.2022 
des Rates der Stadt Hemer übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 26. August 
1999, zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Kraft getreten am 21. 
November 2015, verfahren worden ist. 

II. Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende 3. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in 
der Stadt Hemer vom 01.10.2007 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Es wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Änderungssatzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hemer vorher gerügt und dabei die verletzte

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hemer, 30.03.2022 

Der Bürgermeister 
Gez. 

Christian Schweitzer 
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Anlage zur III. Nachtragssatzung 

Änderung zum Straßenverzeichnis zu § 2 Abs. 2 a der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Hemer (Anlage 1) 

Die Zuständigkeit für die Straßenreinigungspflicht ergibt sich aus diesem Straßenverzeichnis. Bei den beson-
ders kenntlich gemachten Fahrbahnen bzw. Fahrbahnabschnitten (s. gesonderte Spalte) wird die Reinigungs-
pflicht den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke übertragen. 

Straßenbezeichnung Stadt-teil Fahrbahn bzw. Fahrbahnabschnitt 
Straßenreinigungs-
pflicht 
Stadt Eigentümer 

Amerikastraße DE gesamte Fahrbahn x 
Hans-Meyer-Straße HE Hauptweg x 

HE Stichwege x 
Charlotte-Terheyden-Weg HE Hauptweg x 

HE Stichwege  x 
Heinrich-Nuttebaum-Straße HE gesamte Fahrbahn x 
Doris-Ebbing-Straße HE gesamte Fahrbahn x 
Emil-Nensel-Straße HE gesamte Fahrbahn x 
Schmetterlingsweg HE gesamte Fahrbahn x 
Bautenheide DE gesamte Fahrbahn x 

Änderung zum Straßenverzeichnis zu § 2 Abs. 2 b der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Hemer (Anlage 2) 

Die Zuständigkeit für die Winterwartungspflicht ergibt sich aus diesem Straßenverzeichnis. Bei den besonders 
kenntlich gemachten Fahrbahnen bzw. Fahrbahnabschnitten (s. gesonderte Spalte) wird die Reinigungspflicht 
den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke übertragen. 

Straßenbezeichnung Stadtteil Fahrbahn bzw. Fahrbahnabschnitt 
Winterwartungspflicht 

Stadt Eigentümer 

Amerikastraße DE gesamte Fahrbahn x 
Hans-Meyer-Straße HE Hauptweg x 

HE Stichwege x 
Charlotte-Terheyden-Weg HE Hauptweg x 

HE Stichwege  x 
Heinrich-Nuttebaum-Straße HE gesamte Fahrbahn x 
Doris-Ebbing-Straße HE gesamte Fahrbahn x 
Emil-Nensel-Straße HE gesamte Fahrbahn x 
Schmetterlingsweg HE gesamte Fahrbahn x 
Berliner Straße HE Stichweg zu den Häusern Nr. 37a bis 39b x 
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Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666, SGV NW 2023 in der z. Zt. gültigen

Fassung) in Verbindung mit den §§ 18 ff des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit  

vom 01.10.1979 (GV. NW. S. 621/SGV. NRW. 202 in der z. Zt. gültigen Fassung) hat die 

Verbandsversammlung des Verbandes für die Volkshochschule Menden - Hemer - Balve mit

Beschluss vom 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des  

Verbandes für die Volkshochschule Menden - Hemer - Balve voraussichtlich erzielbaren Erträge

und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-

lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

        dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.126.980 EUR

        dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.126.980 EUR

im Finanzplan mit

        dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 

        aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.019.980 EUR

        dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 

        aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.966.980 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 160.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden

dürfen wird auf

 200.000 EUR

festgesetzt.

Haushaltssatzung

des Verbandes für die Volkshochschule Menden - Hemer - Balve

für das Haushaltsjahr 2022
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§ 5

Zur Deckung des Umlagebedarfs im Ergebnisplan werden die von den Verbandsmitgliedern 

gem. § 24 (2) der Verbandssatzung zu erhebenden Umlagen wie folgt festgesetzt :

Einw. 2020 Umlage 2022 Sonderumlage 2022

EUR EUR

Stadt Menden 52.452 123.563         232.595

Stadt Hemer 33.863 79.772 150.164

Stadt Balve 11.217 26.424 49.741

97.532 229.759 432.500

Umlage 2022

EUR

Stadt Menden 320.000

Stadt Hemer 43.000

Stadt Balve 25.200

388.200

Umlage 2022

EUR

Stadt Menden 54.282

Stadt Hemer 31.493

Stadt Balve 9.746

95.521

Menden, den 17.01.2022

Matthias Eggers Verena Thalemann

Vorsitzender der Verbandsversammlung Schriftführerin

(**) Daten zum Bevölkerungsstand: https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-93051

(*) Ab 2017 Berechnung von 2% Zuwachs, analog zur prognostizierten Steigerung der Personalkosten

Nutzungsentgelte für Kursräume 

(§ 24 (2) Satz 3 a)

Personal- und Sachkosten 

(§ 24 (2) Satz 3 b)

Einwohner 31.12.2020 (§ 24 (2) Satz 2) (*)
und (**)
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Die nach § 19 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV NW 1979 S. 621, SGV NW S. 621), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 204), erforderlichen Genehmigung ist vom Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde Lüdenscheid mit Verfügung vom 25. Februar 2022 
(Az. 42-15.10-14-03-22) erteilt worden. 

Nach § 18 Abs. 1 GkG ist eine öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nicht erforderlich. 

Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband für die Volkshochschule

Menden - Hemer - Balve vorher gerügt und dabei die verletzte Vorschrift und Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

14.03.2022 

gez. 
Matthias Eggers 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) veröffentlicht 
unter https://www.menden.de/aktuelles/aktuelles-aus-der-stadtverwaltung/bekanntmachungen 
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E I N L A D U N G 

zur 7. Sitzung des Hauptausschusses 
der Stadt Altena (Westf.) 

am Montag, dem 11.04.2022, 17:00 Uhr, 
im Rathaus, Großer Sitzungssaal, Zi. 62. 

T a g e s o r d n u n g : 

I. Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift des Hauptaus-
schusses vom 21.02.2022

2. Mitteilungen

3. Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift des Hauptaus-
schusses vom 21.02.2022

2. Projektmanagementleistungen für die Beseiti-
gung von Hochwasserschäden;
hier: Auftragsvergabe
Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1
Satz 1 GO.NRW
Vorlage 184/17
(Die Beratungsvorlage nebst Anlagen wird in
Kürze in SD-NET zur Verfügung gestellt.)

3. Mitteilungen

4. Anfragen

Altena, 29.03.2022 

Kober 
Bürgermeister 

1. Änderungssatzung vom 28.03.2022
zur 

Satzung der Stadt Balve über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der 

Offenen Ganztagsschule und der  
Vormittagsbetreuung im Primarbereich  
(Elternbeitragssatzung) vom 21.09.2016 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
23.03.2022 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 
666), des § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) Ach-
tes Buch (VIII) - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022) und des § 
5 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30.10.2007 (GV 
NRW S. 462), in Verbindung mit § 9 Abs. 3 des 
Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW - SchulG) vom 15. Februar 
2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. S. 499) - jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung - folgende Sat-
zung beschlossen:  

I. 
In §1 werden nach den Worten „„St. Johannes 
Grundschule in Balve,“ die Worte „der Gemein-
schaftsgrundschule St. Nikolaus Beckum und der 
Kath. Grundschule Drei Könige Garbeck“ eingefügt.   

II. 
In der Anlage zu §§ 4 und 8 der Satzung werden 
nach den Worten „Offene Ganztagsschule in Balve“ 
die Worte „, Beckum und Garbeck“ eingefügt. 

III. 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Balve, 28.03.2022 

Der Bürgermeister 
H. Mühling

Entwässerungssatzung der Stadt Balve 
vom 30.03.2022 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Allgemeines
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Anschlussrecht
§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts
§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser
§ 6 Benutzungsrecht
§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts
§ 8 Abscheide - und sonstige Vorbehandlungs-

anlagen
§ 9 Anschluss - und Benutzungszwang
§ 10 Befreiung vom Anschluss - und Benutzungs-

zwang für Schmutzwasser 
§ 11 Nutzung des Niederschlagswassers
§ 12 Besondere Bestimmungen für Druckentwässe-

rungsnetze 
§ 13 Ausführung von Anschlussleitungen
§ 14 Zustimmungsverfahren
§ 15 Zustands - und Funktionsprüfung bei privaten

Abwasserleitungen 
§ 16 Indirekteinleiterkataster
§ 17 Abwasseruntersuchungen
§ 18 Auskunfts - und Nachrichtenpflicht; Betretungs-

recht 
§ 19 Haftung
§ 20 Berechtigte und Verpflichtete
§ 21 Ordnungswidrigkeiten
§ 22 Übergangsregelungen
§ 23 Inkrafttreten

Anlage 1: Grenzwerttabelle 

Präambel 
Aufgrund 

• der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein – Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.
1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW.
2020, S. 916) in der jeweils geltenden Fassung,

• der §§ 60 und 61 des Wasserhaushaltsgesetzes
des Bundes (WHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.07.2009 (BGBI. I 2009,
S. 2585ff., zuletzt geändert durch Gesetz Art. 2
des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S.
3901) in der jeweils geltenden Fassung,

• des § 46 Abs. 2 und § 123   des Landeswasser-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) vom in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 
926), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Än-
derung des Landeswasserrechts vom 
04.05.2021 (GV. NRW. 2021, S. 560, 718), in 
der jeweils geltenden Fassung,  

• der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser
SüwVO Abw – GV. NRW. 2013, S. 602 ff.  - im
Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur
Änderung des Landeswasserrechts vom
04.05.2021 (GV. NRW. 2021, S. 560 ff.) in der
jeweils geltenden Fassung,

• sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
vom 19.02.1987 (BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt
geändert durch Art. 9 a des Gesetzes vom
30.03.2021 (BGBl. I 2021, S. 448) in der jeweils
geltenden Fassung,

hat der Rat der Stadt Balve am 23.03.2022 folgende 
Satzung beschlossen. 

§ 1
Allgemeines 

(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Balve
umfasst unter anderem das Sammeln, Fortleiten,
Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Ge-
meindegebiet anfallenden Abwassers sowie das
Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms. Zur
Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt gehören
nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2, 4 bis 6 i.V.m. § 53
Abs. 1 LWG NRW insbesondere

1. die Planung der abwassertechnischen Erschlie-
ßung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit
nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch ei-
nen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Er-
schließungsplan oder eine Klarstellungs-, Ent-
wicklungs- und Ergänzungssatzung begründet
worden ist,

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den
Grundstücken des Gemeindegebietes anfallen-
den Abwassers sowie die Aufstellung und Fort-
schreibung eines Bestands- und Betriebsplans
nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG NRW,

3. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erwei-
terung oder die Anpassung der für die Abwas-
serbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 not-
wendigen Anlagen an die Anforderungen des §§
54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW,
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4. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinklär-
anlagen und abflusslosen Gruben anfallenden
Schlamms und dessen Aufbereitung für eine
ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung
(§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG i.V.m. § 46 Abs. 1
Satz 2 Nr. 5 LWG NRW); hierfür gilt die geson-
derte Satzung der Stadt Balve über die Entsor-
gung des Inhaltes von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose
Gruben) vom 04.03.1996 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17.12.2001,

5. die Aufstellung und Vorlage von Abwasserbesei-
tigungskonzepten nach Maßgabe des § 47 LWG
NRW.

(2) Die Stadt Balve stellt zum Zweck der Abwasser-
beseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der
Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindli-
chen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände
die erforderlichen dezentralen und zentralen Anla-
gen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öf-
fentliche Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Ab-
wasseranlage gehören auch dezentrale öffentliche
Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser so-
wie Auf- bzw. Ableitungsgräben wie z.B. Straßen- 
bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestandteil der öf-
fentlichen Abwasseranlage gewidmet worden sind.

Die öffentlichen dezentralen und zentralen Abwas-
seranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit. 

(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwas-
seranlage sowie Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erwei-
terung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Be-
seitigung bestimmt die Stadt Balve im Rahmen der
ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht und
der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel so-
wie ggf. nach Maßgabe der mit anderen Abwasser-
beseitigungspflichtigen (z.B. Ruhrverband) vorzu-
nehmenden Abstimmung.

§ 2
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 

1. Abwasser
Abwasser ist Schmutzwasser und Nieder-
schlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG.

2. Schmutzwasser
Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 WHG das durch häuslichen, gewerblichen,
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in
seinen Eigenschaften veränderte und das bei
Trockenwetter damit zusammen abfließende
Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54
Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum
Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen
austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.

3. Niederschlagswasser
Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus dem
Bereich von bebauten oder befestigten Flächen
gesammelt abfließende Wasser.

4. Mischsystem
Im Mischsystem werden Schmutz- und Nieder-
schlagswasser gemeinsam in einem Kanal ge-
sammelt und fortgeleitet.

5. Trennsystem
Im Trennsystem werden Schmutz- und Nieder-
schlagswasser getrennt gesammelt und fortge-
leitet.

6. Öffentliche Abwasseranlage
a. Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören al-

le von der Stadt Balve selbst oder in ihrem
Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sam-
meln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten
von Abwasser sowie der Verwertung oder
Beseitigung der bei der öffentlichen Abwas-
serbeseitigung anfallenden Rückstände die-
nen.

b. Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören
ferner die Grundstücksanschlussleitungen.

c. Die Hausanschlussleitungen gehören nicht
zur öffentlichen Abwasseranlage.

d. Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im
Sinne dieser Satzung zählt die Entsorgung
von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gru-
ben, die in einer Satzung über die Entsor-
gung von Grundstücken von Grundstück-
sentwässerungsanlagen der Stadt Balve vom
04.03.1996 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.12.2001 geregelt ist.

7. Anschlussleitungen
Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Sat-
zung werden Grundstücksanschlussleitungen
und Hausanschlussleitungen verstanden.
a. Grundstücksanschlussleitungen sind die Lei-

tungen von der öffentlichen Sammelleitung
bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden
Grundstücks.

b. Hausanschlussleitungen sind die Leitungen
von der privaten Grundstücksgrenze bis zum
Gebäude oder dem Ort auf dem Grundstück,
an dem das Abwasser anfällt. Zu den Haus-
anschlussleitungen gehören auch Leitungen
in und unter der Bodenplatte des Gebäudes
auf dem Grundstück, in dem Abwasser an-
fällt sowie Schächte und Inspektionsöffnun-
gen. Bei Druckentwässerungsnetzen ist die
Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf
dem privaten Grundstück Bestandteil der
Hausanschlussleitung, ebenso die dazuge-
hörige Druckleitung.

8. Haustechnische Abwasseranlagen
Haustechnische Abwasseranlagen sind die Ein-
richtungen innerhalb und an zu entwässernden
Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung,
Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Ab-
wassers auf dem Grundstück dienen (z.B. Ab-
wasserrohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebean-
lagen). Sie gehören nicht zur öffentlichen Ab-
wasseranlage.

9. Druckentwässerungsnetz
Druckentwässerungsnetze sind zusammenhän-
gende Leitungsnetze, in denen der Transport
von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken
durch von Pumpen oder Kompressoren erzeug-
ten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pum-
penschächte sowie die dazugehörige Drucklei-
tung sind regelmäßig technisch notwendige Be-
standteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind
jedoch Bestandteil der Hausanschlussleitung.

10. Abscheider
Abscheider sind Fettabscheider, Leicht - und
Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider
und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen
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schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasseran-
lage durch Abscheiden aus dem Abwasser ver-
hindern. 

11. Anschlussnehmer
Anschlussnehmer ist der Eigentümer als Nut-
zungsberechtigter des Grundstücks, das an die
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. §
20 Abs. 1 gilt entsprechend.

12. Indirekteinleiter
Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer,
der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage
einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. §
58 WHG).

13. Grundstück
Grundstück ist unabhängig von der Eintragung
im Grundbuch jeder zusammenhängende
Grundbesitz, der eine selbstständige wirtschaft-
liche Einheit bildet. Befinden sich auf einem
Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann
die Stadt Balve für jede dieser Anlagen die An-
wendung der für Grundstücke maßgeblichen
Vorschriften dieser Satzung verlangen.

§ 3
Anschlussrecht 

Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Balve 
liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen dieser Satzung berechtigt, von der 
Stadt Balve den Anschluss eines Grundstückes an 
die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu ver-
langen (Anschlussrecht). 

§ 4
Begrenzung des Anschlussrechts 

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche
Grundstücke, die an eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige Abwasseranlage angeschlossen wer-
den können. Dazu muss die öffentliche Abwasser-
leitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder
auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Ab-
wasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer
Nähe des Grundstücks, wenn über einen öffentli-
chen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang
zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher
Kanal verlegt ist. Die Stadt Balve kann den An-
schluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn
hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt
wird.

(2) Die Stadt Balve kann den Anschluss versagen,
wenn die zuständige Behörde unter den Vorausset-
zungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Ab-
wasserbeseitigungspflicht für das Schmutzwasser
auf Antrag der Stadt Balve auf den privaten Grund-
stückseigentümer übertragen hat. Dieses gilt nicht,
wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt,
die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwen-
dungen zu tragen.

(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die
Stadt Balve von der Abwasserbeseitigungspflicht
befreit ist und die Abwasserbeseitigung gemäß § 49
Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen
worden ist.

§ 5
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich
auch auf das Niederschlagswasser.

(2) Dies gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser
von Grundstücken, soweit die Pflicht zur Beseiti-
gung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4
LWG NRW dem Eigentümer des Grundstückes ob-
liegt oder anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG NRW)
einem Dritten zugewiesen ist.

§ 6
Benutzungsrecht 

Nach der betriebsfertigen Herstellung der An-
schlussleitung hat der Anschlussnehmer vorbehalt-
lich der Einschränkungen in dieser Satzung unter 
Beachtung der technischen Bestimmungen für den 
Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwas-
seranlagen das Recht, das auf seinem Grundstück 
anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseran-
lage einzuleiten (Benutzungsrecht). 

§ 7
Begrenzung des Benutzungsrechts 

(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche
Stoffe und Schmutzwasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
WHG) und Niederschlagswasser (§ 54 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 WHG) nicht eingeleitet werden, die aufgrund
ihrer Inhaltsstoffe

1. die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefähr-
den oder

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäf-
tigte Personal gefährden oder gesundheitlich
beeinträchtigen oder

3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen
oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung
gefährden, erschweren oder behindern oder

4. den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage
erheblich erschweren oder verteuern oder

5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -
verwertung beeinträchtigen oder verteuern oder

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwas-
serbehandlungsanlage so erheblich stören, dass
dadurch die Anforderungen der wasserrechtli-
chen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten
werden können.

(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbe-
sondere nicht eingeleitet werden:

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die
zu Ablagerungen oder Verstopfung in der Kana-
lisation führen können;

2. Schlämme aus Neutralisations -, Entgiftungs -
und sonstigen privaten Abwasserbehandlungs-
anlagen;

3. Abwasser und Schlämme aus Anlagen zur örtli-
chen Abwasserbeseitigung, insbesondere aus
Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sicker-
schächten, Schlammfängen und gewerblichen
Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für
diesen Zweck vorgesehene städtische Einlei-
tungsstelle eingeleitet werden;
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4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten kön-
nen, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im
Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden
werden und zu Abflussbehinderungen führen
können;

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd - und
flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit ei-
ner Nennwärmebelastung von mehr als 25 kW
sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sons-
tigen Brennwertanlagen;

6. radioaktives Abwasser;
7. Inhalte von Chemietoiletten, soweit dieses nicht

im Einzelfall auf Antrag durch die Stadt Balve
schriftlich zugelassen worden ist;

8. nicht desinfizierte Abwässer aus Infektionsabtei-
lungen von Krankenhäusern und medizinischen
Instituten;

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhal-
tung, wie Gülle und Jauche, Silage – und Silosi-
ckersäfte;

10. Grund -, Drainage- und sonstiges Wasser, wie
z.B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG);

11. Kühlwasser, soweit dieses nicht im Einzelfall auf
Antrag durch die Stadt Balve schriftlich zugelas-
sen worden ist;

12. Blut aus Schlachtungen;
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in

schädlichen Konzentrationen freisetzen kann;
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe

sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige
Gas-Luft-Gemische entstehen können;

15. Emulsionen von Mineralölprodukten;
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte;
17. Abwasser aus Bohrungen zur Gewinnung von

Erdwärme, soweit dieses nicht im Einzelfall auf
Antrag durch die Gemeinde schriftlich zugelas-
sen worden ist;

18. flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind (§ 55
Abs. 3 WHG), soweit dieses nicht im Einzelfall
auf Antrag durch die Gemeinde schriftlich zuge-
lassen worden ist;

19. Einweg-Waschlappen, Einwegwischtücher und
sonstige Feuchttücher, die sich nicht zersetzen
und deshalb in der öffentlichen Abwasseranlage
zu Betriebsstörungen z.B. an Pumpwerken füh-
ren können.

(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die
Grenzwerte nach der Anlage 1 dieser Satzung an
der Übergabestelle zur öffentlichen Abwasseranlage
nicht überschritten sind. Eine Verdünnung oder
Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese
Grenzwerte einzuhalten, darf nicht erfolgen.

(4) Die Stadt Balve kann im Einzelfall Schad-
stofffrachten, Volumenstrom und / oder Konzentrati-
onen festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht da-
von abhängig machen, dass auf dem Grundstück
eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und do-
sierte Einleitung erfolgt.

(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche
Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die
Anschlussleitung eines Grundstücks darf nur mit
Einwilligung der Stadt Balve erfolgen.

(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage
ist ausgeschlossen, soweit die Stadt Balve von der
Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist.

(7) Die Stadt Balve kann auf Antrag befristete, je-
derzeit widerrufliche Befreiungen von den Anforde-
rungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich an-
dernfalls eine nicht beabsichtigte Härte für den Ver-
pflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Im Ein-
zelfall kann die Stadt Balve zur Gefahrenabwehr auf
Antrag zeitlich befristet und jederzeit widerrufbar zu-
lassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und
sonstiges Wasser wie z.B. wild abfließendes Was-
ser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zugeführt
wird. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von
der Stadt Balve verlangten Nachweise beizufügen.

(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein
Abwasser sind, in die öffentliche Abwasseranlage
besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die
zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG
die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW ge-
nehmigt oder nach einer erfolgten Anzeige gemäß §
58 Abs. 1 LWG NRW kein Genehmigungsverfahren
einleitet.

(9) Die Stadt Balve kann die notwendigen Maßnah-
men ergreifen, um
a. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser

oder Stoffen zu verhindern, das unter Verletzung
der Absätze 1 und 2 erfolgt,

b. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das
die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält.

§ 8
Abscheide - und sonstige 
Vorbehandlungsanlagen 

(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin,
Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthalti-
ges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche
Abwasseranlage in entsprechende Abscheider ein-
zuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges
häusliches Abwasser gilt dies jedoch nur, wenn die
Stadt Balve im Einzelfall verlangt, dass auch dieses
Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten
und dort zu behandeln ist.

(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser
kann von der Stadt Balve eine Behandlung (Reini-
gung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers
in einer von ihm zu errichtenden und zu betreiben-
den Abscheide- oder sonstigen Behandlungsanlage
angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad
des Niederschlagswassers für die Stadt Balve eine
Pflicht zur Behandlung nach dem sog. Trenn-Erlass
vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) aus-
löst. Die vorstehende Behandlungspflicht gilt auch
für Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflä-
chenwasser in die öffentliche Abwasseranlage ein-
leiten.

(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Ne-
benprodukte und von Schlachtabwässern aus
Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Mate-
rial der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer
durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer maxi-
malen Maschenweite von 6mm geführt werden.

(4) Die Abscheider - und sonstigen Vorbehand-
lungsanlagen und deren Betrieb müssen den ein-
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schlägigen technischen und rechtlichen Anforde-
rungen entsprechen. Die Stadt Balve kann darüber-
hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Be-
trieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, 
sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen 
Abwasseranlage erforderlich ist. 

(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der
Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstimmung
mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen
und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht
zugeführt werden.

§ 9
Anschluss - und Benutzungszwang 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der
Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet,
sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW an die öffentliche
Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser
auf seinem Grundstück anfällt (Anschlusszwang).

(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung verpflichtet, das
gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwas-
ser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in
die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benut-
zungszwang), um die Abwasserüberlassungspflicht
gemäß § 48 LWG NRW zu erfüllen.

(3) Ein Anschluss - und Benutzungszwang besteht
nicht, wenn die in § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG
NRW genannten Voraussetzungen für in landwirt-
schaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser oder
für zur Wärmegewinnung benutztes vorliegen. Das
Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Stadt Bal-
ve nachzuweisen.

(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 er-
wähnten Voraussetzungen ist das häusliche Ab-
wasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öf-
fentliche Abwasseranlage anzuschließen und dieser
zuzuführen.

(5) Der Anschluss - und Benutzungszwang besteht
in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach
§ 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser.
Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Abs. 2 dieser
Satzung.

(6) In den in Trennsystemen entwässerten Berei-
chen sind das Schmutz- und das Niederschlags-
wasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzu-
führen.

(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück
vor der Benutzung der baulichen Anlage an die öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein
Zustimmungsverfahren nach § 14 Abs. 1 ist durch-
zuführen.

(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Er-
richtung einer baulichen Anlage, so ist das Grund-
stück innerhalb von drei Monaten anzuschließen,
nachdem durch öffentliche Bekanntmachung oder
Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt
wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden
kann.

§ 10
Befreiung vom Anschluss - und Benutzungs-

zwang für Schmutzwasser 

(1) Der Grundstückseigentümer wird auf Antrag
durch die Stadt Balve vom Anschluss - und Benut-
zungszwang für Schmutzwasser befreit, soweit die
Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5
LWG NRW durch die zuständige Behörde auf den
Grundstückseigentümer ganz oder teilweise über-
tragen worden ist. Die Übertragung ist der Stadt
Balve durch den Grundstückseigentümer nachzu-
weisen.

(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung
des Schmutzwassers, um Schmutzwassergebühren
zu sparen, begründet keinen Anspruch auf Befrei-
ung.

§ 11
Nutzung des Niederschlagswassers 

(1) Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die
Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden
Niederschlagswassers, so hat er dies der Stadt Bal-
ve anzuzeigen. Die Stadt Balve stellt ihn in diesem
Fall unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4
Satz 3 LWG NRW von der Überlassung des ver-
wendeten Niederschlagswassers frei, wenn die ord-
nungsgemäße Verwendung des Niederschlagswas-
sers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein
Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so dass
eine Überschwemmung von Nachbargrundstücken
durch Niederschlagswasser ausgeschlossen wer-
den kann.
Ein Verzicht auf die Abwasserüberlassungspflicht
kommt nach § 49 Abs. 4. Satz 3 LWG NRW nur bei
solchen Grundstücken in Betracht, die bereits an die
öffentliche Abwasserkanalisation angeschlossen
sind.

(2) Der zur Nutzung der öffentlichen Abwasseranla-
ge berechtigte Brauchwassernutzer oder private
Wasserversorger hat auf Verlangen der Stadt Balve
und auf seine Kosten eine Abwassermengenmess-
einrichtung oder einen Frischwassermesser zu in-
stallieren und zu betreiben. Im Abstand von höchs-
tens 6 Jahren ist die Messeinrichtung auf Kosten
des Betreibers unaufgefordert von einer Fachfirma
eichen zu lassen.

(3) Verstöße gegen diese Anzeigepflicht können als
Abgabehinterziehung geahndet werden.

§ 12
Besondere Bestimmungen für 

Druckentwässerungsnetze 

(1) Führt die Stadt Balve aus technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen die Entwässerung mittels ei-
nes Druckentwässerungsnetzes durch, hat der
Grundstückseigentümer auf seine Kosten auf sei-
nem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für
die Entwässerung ausreichend bemessenen Druck-
pumpe (einschließlich Steuerungstechnik und
Stromversorgungseinrichtung) sowie die dazugehö-
rige Druckleitung bis zur Grundstücksgrenze herzu-
stellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu hal-
ten und ggf. zu ändern und zu erneuern. Die Ent-



350 

scheidung über Art, Ausführung, Bemessung und 
Lage des Pumpenschachtes und der dazugehörigen 
Druckpumpe trifft die Stadt. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit
einem geeigneten Fachunternehmen einen War-
tungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der
Druckpumpe entsprechend den Angaben des Her-
stellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag ist der
Stadt Balve bis zur Abnahme der Druckleitung, des
Pumpenschachtes und der Druckpumpe vorzule-
gen. Für bereits bestehende Druckpumpen ist der
Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach In-
krafttreten dieser Bestimmungen vorzulegen.

(3) Die Stadt Balve kann den Nachweis der durch-
geführten Wartungsarbeiten verlangen.

(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugäng-
lich und zu öffnen sein. Eine Bepflanzung oder
Überbauung des Pumpenschachtes ist unzulässig.

§ 13
Ausführung von Anschlussleitungen 

(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterir-
disch mit einer eigenen Anschlussleitung und ohne
technischen Zusammenhang mit den Nachbar-
grundstücken an die öffentliche Abwasseranlage
anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem
(Mischwasserkanal) ist für jedes Grundstück eine
Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem
(Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) je eine
Anschlussleitung für Schmutz- und Niederschlags-
wasser herzustellen. Im Trennsystem sind für
Schmutzwasser und für Niederschlagswasser je-
weils getrennte Einsteigeschächte oder Inspekti-
onsöffnungen vorzusehen. Die näheren Einzelhei-
ten ergeben sich aus § 13 Abs. 4 dieser Satzung.
Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen ver-
legt werden. Die Stadt Balve kann den Nachweis
über den ordnungsgemäßen Anschluss an die öf-
fentliche Abwasseranlage im Rahmen das Zustim-
mungsverfahren nach § 14 dieser Satzung verlan-
gen.

(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in
mehrere, selbstständige Grundstücke geteilt, so gilt
Absatz 1 für jedes der neu entstandenen Grundstü-
cke.

(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen
Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal
zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen unterhalb
der Rückstauebene (in der Regel die Straßenober-
kante) funktionstüchtige sowie geeignete Rückstau-
sicherungen gemäß den allgemein anerkannten
Regeln der Technik einzubauen. Diese Pflicht zum
Einbau einer Rückstausicherung gilt für alle Grund-
stücke, d. h. auch für solche Grundstücke, bei de-
nen in der Vergangenheit noch keine Rückstausi-
cherung eingebaut worden ist oder satzungsrecht-
lich hätte bereits eingebaut werden müssen. Die
Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein
und so errichtet und betrieben werden, dass eine
Selbstüberwachung des Zustandes und der Funkti-
onstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist.

(4) Bei der Neueinrichtung einer Anschlussleitung
auf einem privaten Grundstück hat der Grundstück-
seigentümer in der Nähe der Grundstücksgrenze
einen geeigneten Einsteigschacht mit Zugang für
Personal oder eine geeignete Inspektionsöffnung
auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes
nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik (§ 60 WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW) einzubau-
en. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der
Grundstückseigentümer zum nachträglichen Einbau
eines geeigneten Einsteigschachtes oder einer ge-
eigneten Inspektionsöffnung verpflichtet, wenn er
die Anschlussleitungen erneuert oder verändert. In
Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grundstücks-
eigentümers von der Errichtung eines Ein-
steigschachtes oder einer Inspektionsöffnung au-
ßerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Die In-
spektionsöffnung bzw. der Einsteigschacht müssen
jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine
Überbauung oder Bepflanzung der Inspektionsöff-
nung bzw. des Einsteigschachtes ist unzulässig.

(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und techni-
sche Ausführung der Anschlussleitungen bis zum
Einsteigschacht oder zur Inspektionsöffnung sowie
die Lage, Ausführung und lichte Weite des Ein-
steigschachtes oder der Inspektionsöffnung be-
stimmt die Stadt Balve.

(6) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung
sowie die laufende Unterhaltung der haustechni-
schen Abwasseranlage sowie der Hausanschluss-
leitung auf dem anzuschließenden Grundstück führt
der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch.
Die Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der
Stadt Balve zu erstellen. Berechtigt zur Ausführung
der Anschlussarbeiten sind nur Tiefbauunterneh-
mer, die von der Stadt besonders hierfür zugelas-
sen sind. Eine Liste der zugelassenen Tiefbauun-
ternehmer kann bei der Stadt erfragt werden.

(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein
natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseranla-
ge, so kann die Stadt Balve von dem Grundstücks-
eigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung
des Grundstückes den Einbau und den Betrieb ei-
ner Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt der
Grundstückseigentümer. Die Hebeanlage muss so
errichtet und betrieben werden, dass eine Selbst-
überwachung des Zustandes und der Funktions-
tüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist.

(8) Auf Antrag kann die Stadt Balve zulassen, dass
zwei oder mehrere Grundstücke durch eine ge-
meinsame Anschlussleitung entwässert werden. Die
Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind im
Grundbuch abzusichern und der Stadt nachzuwei-
sen.

(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffent-
liche Abwasseranlage vorhanden ist, Neubauten er-
richtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen
Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der Grund-
stückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen
für einen späteren Anschluss in Abstimmung mit der
Stadt Balve auf seine Kosten vorzubereiten.
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§ 14
Zustimmungsverfahren 

(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses
bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt Balve.
Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen
vor der Durchführung der Anschlussarbeiten zu be-
antragen. Besteht Anschluss- und Benutzungs-
zwang an die öffentliche Abwasseranlage, gilt der
Antrag mit der Aufforderung der Stadt Balve den
Anschluss vorzunehmen, als gestellt. Eine Zustim-
mung wird erst dann erteilt, wenn eine Abnahme
des Anschlusses durch die Stadt Balve an der offe-
nen Baugrube erfolgt ist.

(2) Den Abbruch eines mit dem Anschluss versehe-
nen Gebäudes hat der Anschlussnehmer eine Wo-
che vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses
der Stadt Balve mitzuteilen. Die fachgerechte Besei-
tigung des Anschlusses ist der Stadt Balve durch
den Anschlussnehmer schriftlich nachzuweisen.

§ 15
Zustands - und Funktionsprüfung bei privaten 

Abwasserleitungen 

(1) Für die Zustands - und Funktionsprüfung privater
Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur Selbst-
überwachung von Abwasseranlagen (Selbstüber-
wachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw
NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den
§§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW so zu er-
richten, zu unterhalten und zu betreiben, dass die
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung einge-
halten werden. Hierzu gehört auch die ordnungs-
gemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht
nach § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt Balve.

(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten
Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW
durchgeführt werden.

(3) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanie-
rungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10
Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abwei-
chungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1
SüwVO Abw NRW kann die Stadt Balve gemäß §
10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach pflichtge-
mäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden.

(4) Über das Ergebnis der Zustands - und Funktion-
sprüfung ist der Stadt Balve auf Verlangen eine Be-
scheinigung eines Sachkundigen vorzulegen.

§ 16
Indirekteinleiterkataster 

(1) Die Stadt Balve führt ein Kataster über Indirek-
teinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich vom
häuslichen Abwasser abweicht.

(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1
sind der Stadt Balve mit dem Antrag nach § 14 Abs.
1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu
benennen.  Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter
der Stadt Balve Auskünfte über die Zusammenset-
zung des Abwassers, den Abwasseranfall und über
die Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen.

§ 17
Abwasseruntersuchungen 

(1) Die Stadt Balve ist jederzeit berechtigt, Abwas-
seruntersuchungen vorzunehmen oder vornehmen
zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestelle sowie
Art, Umfang und Turnus der Probenahmen.

(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der An-
schlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein Ver-
stoß gegen diese Satzung vorliegt.

§ 18
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; 

Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs.
1 LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflichtet,
der Stadt Balve auf Verlangen die für den Vollzug
dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Be-
stand und Zustand der haustechnischen Abwasser-
anlagen und der Hausanschlussleitungen zu ertei-
len.

(2) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter
haben die Stadt Balve unverzüglich zu benachrich-
tigen, wenn
a. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseran-

lagen durch Umstände beeinträchtigt wird, die
auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zu-
rückzuführen sein können (z.B. Verstopfung der
Abwasserleitung),

b. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten
sind oder zu geraten drohen, die den Anforde-
rungen nach § 7 nicht entsprechen,

c. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers
erheblich ändert,

d. sich die der Mitteilung nach § 16 Abs. 2 zugrun-
deliegenden Daten erheblich ändern,

e. für ein Grundstück die Voraussetzungen des
Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen.

(3) Bedienstete der Stadt Balve und Beauftragte der
Stadt Balve mit Berechtigungsausweis sind berech-
tigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten,
soweit dies zum Zweck der Erfüllung der gemeindli-
chen Abwasserbeseitigung oder zum Vollzug dieser
Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten haben das Betreten von Grund-
stücken und Räumen zu dulden und ungehindert
Zutritt zu allen Anlagenteilen auf den angeschlosse-
nen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungs-
recht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch
für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der
Gemeinde zu überlassen ist. Die Grundrechte der
Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG
(Freiheit der Person), Art. 13 GG (Unverletzlichkeit
der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind ins-
besondere bezogen auf die Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124
LWG NRW eingeschränkt.

§ 19
Haftung 

(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter
haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der
haustechnischen sowie privaten Abwasseranlagen
nach den Vorschriften dieser Satzung zu sorgen.
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Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der 
Stadt Balve infolge eines mangelhaften Zustandes 
oder einer satzungswidrigen Benutzung der haus-
technischen sowie privaten Abwasseranlagen oder 
infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öf-
fentlichen Abwasseranlage entstehen. 

(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die
Stadt Balve von Ersatzansprüchen Dritter freizustel-
len.

(3) Die Stadt Balve haftet nicht für Schäden, die
durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie
haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entste-
hen, dass die vorgeschriebenen Rückstausicherun-
gen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsge-
mäß funktionieren.

§ 20
Berechtigte und Verpflichtete 

(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Sat-
zung für Grundstückseigentümer ergeben, gelten
entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige
zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigte
sowie für Träger der Baulast von Straßen, Wegen
und Plätzen innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile.

(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus
dieser Satzung für die Benutzung der öffentlichen
Abwasseranlage ergeben, für jeden, der
1. als Nutzungsberechtigter des Grundstücks im

Sinne des § 48 LWG NRW berechtigt oder ver-
pflichtet ist, dass auf den angeschlossenen
Grundstücken anfallende Abwasser abzuleiten
(also insbesondere auch Pächter, Mieter, Un-
termieter etc.)

oder 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich

Abwasser zuführt.

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuld-
ner.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig entgegen

1. § 7 Absatz 1 und 2
Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwas-
seranlage einleitet oder einbringt, deren Einlei-
tung oder Einbringung ausgeschlossen ist,

2. § 7 Absatz 3 und 4
Abwasser über den zugelassenen Volumen-
strom hinaus einleitet oder hinsichtlich der Be-
schaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwas-
sers die Grenzwerte nicht einhält oder das Ab-
wasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt
oder vermischt,

3. § 7 Absatz 5
Abwasser ohne Einwilligung der Stadt Balve auf
anderen Wegen als über die genehmigte An-
schlussleitung eines Grundstückes in die öffent-
liche Abwasseranlage einleitet,

4. § 8
Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin,
Benzol, Diesel-, Heiz oder Schmieröl sowie fett-
haltiges Abwasser vor der Einleitung in die öf-
fentliche Abwasseranlage nicht in entsprechen-
de Abscheider einleitet oder Abscheider nicht
oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder betreibt
oder Abscheidegut nicht in Übereinstimmung mit
den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder
Abscheidegut der öffentlichen Abwasseranlage
zuführt,

5. § 9 Absatz 2
das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasser-
anlage einleitet,

6. § 9 Absatz 6
in den im Trennsystem entwässerten Bereichen
das Schmutz - und das Niederschlagswasser
nicht in den jeweils dafür bestimmten Anlagen
zuführt,

7. § 11
auf seinem Grundstück anfallendes Nieder-
schlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne
dieses der Stadt Balve angezeigt zu haben,

8. § 12 Abs. 2
keinen Wartungsvertrag abschließt bzw. kein
geeignetes Fachunternehmen beauftragt.

9. §§ 12 Abs. 4; 13 Absatz 4
die Pumpenschächte, Einsteigschächte oder In-
spektionsöffnungen nicht frei zugänglich hält,

10. § 14 Abs 1
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranla-
ge ohne vorherige Zustimmung der Stadt Balve
herstellt oder ändert,

11. § 14 Absatz 2
den Abbruch eines mit einem Anschluss verse-
henen Gebäudes nicht oder nicht rechtzeitig der
Gemeinde mitteilt,

12. § 15 Abs. 6 Satz 3
die Bescheinigung über das Ergebnis der Zu-
stands- und Funktionsprüfung nicht, nicht fristge-
recht oder nicht vollständig vorlegt,

13. 16 Absatz 2
der Stadt Balve die abwassererzeugenden Be-
triebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig be-
nennt oder auf ein entsprechendes Verlangen
der Stadt Balve hin keine oder nur eine unzu-
reichende Auskunft über die Zusammensetzung
des Abwassers, den Abwasseranfall und die
Vorbehandlung des Abwassers erteilt,

14. § 18 Absatz 3
die Bediensteten der Stadt Balve oder die durch
die Stadt Balve Beauftragten mit Berechtigungs-
ausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung
der städtischen Abwasserbeseitigungspflicht o-
der zum Vollzug dieser Satzung die angeschlos-
senen Grundstücke zu betreten, oder diesem
Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu al-
len Anlagenteilen auf den angeschlossenen
Grundstücken gewährt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Ar-
beiten an der öffentlichen Abwasseranlage vor-
nimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öff-
net, Schieber bedient oder in einen Bestandteil der
öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwas-
serkanal, einsteigt.
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(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 kön-
nen gemäß § 123 Abs. 4 LWG NRW mit einer
Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden.

§ 22
Übergangsregelungen 

Nach bisherigem Satzungsrecht zulässige Einlei-
tungen in die öffentliche Abwasseranlage, die bei 
Satzungsänderung nicht den nach § 7 zulässigen 
Einleitungsgrenzwerten entsprechen, hat der An-
schlussberechtigte innerhalb von 6 Monaten nach 
Satzungsänderung deren Regelungen anzupassen. 
In derartigen Fällen hat der Anschlussberechtigte 
der Stadt Balve gegenüber innerhalb von 2 Monaten 
nach Satzungsänderung verbindlich zu erklären, wie 
er diese Anforderungen zeitlich und technisch erfül-
len wird. Die Stadt Balve kann diese Frist sowie die 
des Satzes 1 auf Antrag des Anschlussberechtigten 
angemessen verlängern. Darüberhinausgehende 
wasserbehördliche Forderungen bleiben unberührt 
wie etwaige haftungsrechtliche Folgerungen gegen-
über der Stadt Balve und Dritten. 

§ 23
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Balve 
vom 10.12.2014 außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b. die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht wurde,

c. der Bürgermeister den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Balve, den 30.03.2022 

Der Bürgermeister 

gez. Mühling 

Anlage 1 

Grenzwerttabelle zu § 7 Abs. 2 und 3 der Ent-
wässerungssatzung der Stadt Balve 

Parameter / Stoff / Stoffgruppe Grenzwert 
1. Temperatur Bis 35° C 
2. pH - Wert 6,5 bis 10 
3. Absetzbare Stoffe

(soweit nicht bereits durch § 5
ausgeschlossen; Absetzzeit: 2
Stunden)
a. biologisch abbaubar 8,0 ml / l 
b. biologisch nicht abbaubar 0,3 ml / l 

4. Verseifbare Fette und Öle
(schwerflüchtige lipophile
Stoffe)

250 mg/l 

5. Kohlenwasserstoffe
a. direkt abscheidbar

b. soweit eine über die Ab-
scheidung gemäß 5a) hinaus-
reichende Entfernung erforder-
lich ist; Kohlenwasserstoffe
gesamt (KW ges.)

DIN 1999 beachten 

20 mg / l 

6. Halogenierte Kohlenwasser-
stoffe
a. Summe leichtflüchtige

halogenierte Kohlenwas-
serstoffe (LHKW), z. B. 1,
1, 1 – Trichloretan, Tetra-
chloretan, Trichlorme-
than, Tichlorethen

0,5 mg / l 
(berechnet als 

organisch 
gebundenes 

Chlor) 

b. Adsorbierbare organische
Halogenverbindungen
(AOX)

1,0 mg / l 
(berechnet als 

organisch 
gebundenes 

Chlor) 
7. Anorganische Stoffe

• Aluminium (Al) 10,0 mg / l 
• Arsen (As) 0,3 mg / l 
• Blei (Pb) 0,5 mg / l 
• Cadmium (Cd) 0,2 mg / l 
• Chrom VI (Cr VI) 0,1 mg / l 
• Chrom, gesamt (Cr) 0,5 mg / l 
• Cobalt (Co) 2,0 mg / l 
• Eisen (Fe) 10,0 mg / l 
• Kupfer (Cu) 0,5 mg / l 
• Nickel (Ni) 0,5 mg / l 
• Quecksilber (Hg) 0,05 mg / l 
• Selen (Se) 1,0 mg / l 
• Silber (Ag) 0,5 mg / l 
• Zink (Zn) 2,0 mg / l 
• Zinn (Sn) 2,0 mg / l 

8. Anorganische Stoffe (gelöst)
• Stockstoff aus Ammoni-

um und Ammoniak (NH4
- N, NH3 – N)

100 mg / l 
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• Cyanid, leicht freisetzbar
(CN-)

0,2 mg / l 

• Cyanid, gesamt (CN-) 5,0 mg / l 
• Fluorid (F-) 50 mg / l 
• Stickstoff aus Nitrit (NO2 –

N)
10,0 mg / l 

• Sulfat (SO42) 600 mg / l 
• Sulfid, gesamt 2,0 mg / l 
• Chlor, frei (Cl2) 0,5 mg / l 

9. Organische Stoffe
Phenole, wasserdampfflüch-
tige und halogenfrei 

100 mg / l 

Analyse - und Messverfahren: 

Die zur Ermittlung der physikalischen und chemi-
schen Beschaffenheit der Abwässer notwendigen 
Untersuchungen sind nach den entsprechenden 
DIN, DIN – EN, DIN – EN – ISO bzw. Deutschen 
Einheitsverfahren Wasser -, Abwasser – und 
Schlammuntersuchung in der jeweils geltenden 
Fassung durchzuführen (siehe auch Anlage zur 
Abwasserverordnung). 

Satzung 
für die Friedhöfe der Stadt Balve 

vom 01.04.2022 

I. Präambel
Auf der Grundlage von § 4 des Bestattungsgesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 
September 2003 (GV NRW S. 313), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV NRW S. 
405) und § 7 der Gemeindeordnung NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 7
Zweites Gesetz zur Änderung des Korruptionsbe-
kämpfungsG und weiterer  Gesetze vom 14.09.2021
(GV NRW S. 1072), hat der Rat der Stadt Balve am
23.03.2022 folgende Friedhofsatzung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet 
der Stadt Balve gelegenen und von ihr verwalteten 
Friedhöfe und Friedhofsteile: 

a) Friedhof Ortsteil Balve (alt) -von der Kath. Kir-
chengemeinde Balve gepachtet- 

b) Friedhof Ortsteil Balve (neu) -Eigentum der 
Stadt Balve- 

c) Friedhof Ortsteil Beckum -Eigentum der Stadt 
Balve- 

d) Friedhof Ortsteil Eisborn -von der Kath. Kirchen-
gemeinde Eisborn gepachtet- 

e) Friedhof Ortsteil Volkringhausen -Eigentum der 
Stadt Balve- 

§ 2
Friedhofszweck 

(1) Das Friedhofswesen ist eine nichtrechtsfähige
Anstalt der Stadt Balve.

(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten
(Leichen, Tot- und Fehlgeburten)

a) die bzw. deren Eltern oder Kinder bei ihrem Ab-
leben Einwohner der Stadt Balve waren/sind,

b) die früher Einwohner der Stadt Balve gewesen
sind und aus Gründen der Betreuung oder Pfle-
ge nach auswärts verzogen sind,

c) die ein Recht auf Beisetzung in einer bestimm-
ten Grabstätte besaßen.

Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der Be-
stattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen 
stammenden Leibesfrüchte, falls die Eltern Einwoh-
ner der Stadt Balve sind. 

(3) Die Bestattung anderer Toter bedarf der Aus-
nahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung. Sie
darf jedoch in keinem Fall verweigert werden, wenn
eine andere angemessene Bestattungsmöglichkeit
nicht vorhanden ist.

(4) Die Friedhöfe erfüllen auf Grund ihrer gärtneri-
schen Gestaltung auch allgemeine Grünflächen-
funktionen. Deshalb hat jeder das Recht, die Fried-
höfe als Orte der Ruhe und Besinnung zum Zwecke
einer der Würde des Ortes entsprechenden Erho-
lung aufzusuchen.

§ 3
Bestattungsbezirke 

(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Bestattungsbe-
zirke eingeteilt:

a) Ortsteil Balve in den Grenzen des ehemaligen
Stadtgebietes einschl. Helle

b) Ortsteil Eisborn in den Grenzen des ehemaligen
Gemeindegebietes einschl. Grübeck, Haustadt,
Horst, Klusenstein tlw. und Mailinde

c) Ortsteil Beckum in den Grenzen des ehemaligen
Gemeindegebietes, einschl. Geflügelhof Brink-
mann und Wocklum

d) Ortsteil Volkringhausen in den Grenzen des
ehemaligen Gemeindegebietes einschl. Binolen
und Sanssouci

(2) Die Toten sollen auf dem Friedhof des Bestat-
tungsbezirkes bestattet werden, in dem sie zuletzt
ihren Wohnsitz hatten. Die Bestattung auf einem
anderen Friedhof ist möglich, wenn dies gewünscht
wird und die Belegung es zulässt. Ebenso soll die
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Bestattung auf einem anderen Friedhof gestattet 
werden, wenn 

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grab-
stätte auf einem anderen Friedhof besteht,

b) Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem ande-
ren Friedhof bestattet sind,

c) der Verstorbene in einer Grabstätte mit allge-
meinen Gestaltungsvorschriften beigesetzt wer-
den soll und solche Grabstätten auf dem Fried-
hof des Bestattungsbezirkes nicht zur Verfügung
stehen.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zu-
lassen.

§ 4
Allgemeine Zuständigkeit 

Die Verwaltung der kommunalen Friedhöfe und die 
Regelung des Bestattungswesens obliegen dem 
Bürgermeister -Friedhofsverwaltung-. Diese erteilt 
sämtliche Zustimmungen, Zulassungen und Ge-
nehmigungen und ist zuständig für die Entgegen-
nahme von Anträgen, Anzeigen und Anmeldungen 
nach der Friedhofssatzung. 

In ordnungsrechtlicher und insbesondere gesund-
heitsrechtlicher Hinsicht unterstehen die Friedhöfe 
der Aufsicht der zuständigen Behörden. 

§ 5
Schließung und Entwidmung 

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere
Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer an-
deren Verwendung zugeführt werden (Entwidmung).

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weite-
rer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch
Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in
Familiengrabstätten / Urnenfamiliengrabstätte er-
lischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restli-
che Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestat-
tungsfalles auf Antrag eine andere Familiengrab-
stätte / Urnenfamiliengrabstätte zur Verfügung ge-
stellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits be-
statteter Leichen verlangen.

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des
Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die
Bestatteten werden, falls die Ruhezeit bei Wahl-
grabstätten / Urnenwahlgrabstätten bzw. die Nut-
zungszeit bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstät-
ten noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt
Balve in andere Grabstätten umgebettet. Der Ablauf
der Ruhe- bzw. Nutzungszeit wird durch die Umbet-
tung weder gehemmt noch unterbrochen.

(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich
bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer
Familiengrabstätte / Urnenfamiliengrabstätte erhält
außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein
Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand
zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher
öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie bei
Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten einem
Angehörigen des Toten, bei Wahlgrabstätten / Ur-
nenwahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten mit-
zuteilen.

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt Balve
auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstät-
ten auf den entwidmeten oder geschlossenen
Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatz-
Familiengrabstätten werden Gegenstand des Nut-
zungsrechtes.

II. Ordnungsvorschriften

§ 6
Öffnungszeiten 

Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem An-
lass das Betreten und Befahren eines Friedhofes 
oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend unter-
sagen. 

§ 7
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde
des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anord-
nungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 7 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in
Begleitung Erwachsener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht ge-
stattet,
a) Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Roller-

blades/Skateboards aller Art -ausgenommen
Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge
der Friedhofsverwaltung und der für den Fried-
hof zugelassenen Gewerbetreibenden-, zu be-
fahren,

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste an-
zubieten oder diesbezüglich zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

d) ohne Zustimmung des Friedhofsträgers ge-
werbsmäßig Film-, Ton-, Video- oder Fotoauf-
nahmen anzufertigen,

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungs-
feier notwendig und üblich sind,

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen
und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten
unberechtigt zu betreten,

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern,

h) Sport zu treiben, zu lärmen oder zu lagern,
i) Hunde unangeleint mitzuführen.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zu-
lassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und
der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer
Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung;
sie sind spätestens 4 Tage vorher anzumelden.

§ 8
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung bedürfen Steinmetze, Bildhauer und Be-
statter für ihre gewerbliche Tätigkeit auf den Fried-
höfen der vorherigen Zulassung durch die Fried-
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hofsverwaltung. Andere Gewerbetreibende müssen 
ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der Friedhofsverwal-
tung anzeigen. 

(2) Auf ihren Antrag hin werden nur die in Abs. 1
Satz 1 genannten Gewerbetreibende zugelassen,
die
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hin-

sicht zuverlässig sind
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei

Antragstellern des handwerksähnlichen Gewer-
bes) ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. §
19 Handwerksordnung nachweisen oder die
selbst oder deren fachliche Vertreter die Meis-
terprüfung abgelegt haben oder die über eine
vergleichbare Qualifikation verfügen

(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung da-
von abhängig zu machen, dass der Antragsteller ei-
nen für die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichen-
den Haftpflichtversicherungsschutz nachweist.

(4) Die Zulassung erfolgt durch Bescheid, der auf
Verlangen vorzuzeigen ist.

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten
haben die Friedhofssatzung und die dazu ergange-
nen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreiben-
den haften für alle Schäden, die sie oder ihre Be-
diensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf
den Friedhöfen schuldhaft verursachen.

(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen
unbeschadet des § 7 Abs. 3 c) nur während der von
der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten
durchgeführt werden. In den Fällen des § 6 sind
gewerbliche Arbeiten Dritter ganz untersagt.

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge
und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an
den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stel-
len gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten
sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerb-
liche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserent-
nahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.

(8) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der
Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung
gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung ver-
stoßen oder bei denen die Voraussetzungen des
Abs. 2 ganz oder tlw. nicht mehr gegeben sind, auf
Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entzie-
hen. Bei schweren Verstößen ist eine Mahnung
entbehrlich.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 9
Anzeige- und Bestattungspflicht 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkun-
dung des Sterbefalls bei der Friedhofsverwaltung
anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen
Unterlagen beizufügen.
Später wird keine Gewähr dafür geleistet, dass
der/die Tote rechtzeitig im Sinne der für das Bestat-
tungswesen geltenden Bestimmungen beigesetzt
wird und die gewünschten Leistungen bereitstehen

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen
Familiengrabstätte / Urnenfamiliengrabstätte bean-
tragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine
Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der
Bestattung fest. Die Bestattungen erfolgen regel-
mäßig montags bis freitags ab 09.00 Uhr. Die letzte
Bestattung beginnt spätestens um 15.30 Uhr.
Samstags können Beerdigungen ab 09.00 Uhr bis
spätestens 11.00 Uhr erfolgen. Unter Beginn der
letzten Bestattung wird die Beendigung der Trauer-
andacht und der Auszug der Trauergemeinde aus
der Friedhofskapelle zum Grab verstanden.

Urnenbeisetzungen werden samstags nicht durch-
geführt. 

(5) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen
innerhalb von 8 Tagen nach Eintritt des Todes er-
folgen. Die Totenasche ist innerhalb von sechs Wo-
chen beizusetzen. Die örtliche Ordnungsbehörde
kann auf Antrag von hinterbliebenen Personen oder
deren Beauftragen sowie im öffentlichen Interesse
diese Fristen verlängern.

§ 10
Aufgaben, die nicht von der 

Friedhofsverwaltung übernommen werden 
Folgende Aufgaben haben die zur Bestattung ver-
pflichteten Personen oder die von ihnen beauftrag-
ten Personen wahrzunehmen: 

a) Einlieferung des / der Toten in die Leichenhalle
des für die Bestattung vorgesehenen Friedhofes,

b) Öffnen und Schließen des Sarges vor der Trau-
erfeier; spätestens eine halbe Stunde vor der
Trauerfeier soll der Sarg geschlossen sein,

c) Überführen des Sarges von der Leichenhalle
zum Grab,

d) Versenken des Sarges ins Grab,
e) Abnehmen und Wiederaufbringen von Grabma-

len, Einfassungen und Fundamenten, die einer
Beisetzung im Wege sind, nach Abstimmung mit
der Friedhofsverwaltung.

§ 11
Särge und Urnen 

(1) Bestattungen sind unbeschadet der Regelung
des § 21 grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzu-
nehmen. Ausnahmsweise kann die Friedhofsverwal-
tung auf Antrag die Bestattung ohne Sarg oder Urne
gestatten (§ 7 Abs. 2 BestG NRW), wenn nach den
Grundsätzen oder Regelungen einer Glaubensge-
meinschaft, der die oder der Verstorbene angehört
hat, oder aus weltanschaulichen Gründen eine Be-
stattung ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist. Die
oder der Verstorbene ist von der Kapelle oder Lei-
chenhalle zum Grab in einem Transportsarg oder in
einer Urne zu transportieren.

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so be-
schaffen sein, dass die chemische, physikalische
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder
des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird
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und bei Särgen die Verwesung der Leichen inner-
halb der Ruhezeit ermöglicht wird. 

(3) Die Särge müssen festgefugt und so abgedichtet
sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und -
beigaben, Sargabdichtungen und Überurnen müs-
sen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus
leicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie
dürfen kein PVC-, PCB-, formaldehydabspaltenden,
nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefähr-
denden Lack oder Zusätze enthalten. Die Kleidung
der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien
bestehen.

(4) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,75 m
hoch und die Mittelmaße 0,70 m breit sein. Sind in
Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die
Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der An-
meldung der Bestattung einzuholen.

(5) Das Einsenken von Särgen in Gräber, in denen
sich Schlamm oder Wasser befindet, ist unzulässig.

§ 12
Ausheben der Gräber 

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung
ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von Erd-
oberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sar-
ges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne
mindestens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen vonei-
nander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände
getrennt sein.

(4) Für die einzelnen Grabstätten werden folgende
Flächen je Grabstelle festgesetzt:

a) Reihengräber für Erdbestattungen
2,50 m x 1,20 m

b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
2,50 m x 1,20 m

c) Kindergräber für Erdbestattungen
1,50 m x 0,90 m

d) Reihengräber für Urnenbeisetzungen
1,00 m x 1,00 m

e) Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen
1,00 m x 1,00 m

(5) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor
der Grabbereitung zu entfernen. Falls im Rahmen
der Grabbereitung die Entfernung von Material
durch den Friedhofsträger erforderlich ist, sind die
dadurch entstehenden Kosten dem Nutzungsbe-
rechtigten in Rechnung zu stellen.

§ 13
Ruhezeit 

(1) Die Ruhezeit beträgt 30 Jahre.

(2) Bei Ablauf der regelmäßigen Ruhezeit kann die-
se unabhängig von der gewählten Grabform auf An-
trag um jeweils fünf Jahre verlängert werden, soweit
die Kapazitäten des Friedhofes dies zulassen und
keine sonstigen, vergleichbar gewichtigen Gründe

entgegenstehen. Ein Anspruch auf Verlängerung 
oder Wiedererwerb besteht nicht. 

§ 14
Umbettungen 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht ge-
stört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedür-
fen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften, der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei
Umbettungen innerhalb der Stadt Balve im ersten
Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringen-
den öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer
Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in eine an-
dere Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte sind
innerhalb der Stadt Balve nicht zulässig. § 5 Abs. 2
und 3 bleiben unberührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Lei-
chen- und Aschenreste können nur mit vorheriger
Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte
Grabstätten umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen -außer in den Fällen des § 5
Abs. 3 Satz 2- erfolgen nur auf Antrag. Antragsbe-
rechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten
/ Urnenreihengrabstätten der verfügungsberechtigte
Angehörige des/der Toten, bei Umbettungen aus
Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten der jeweili-
ge Nutzungsberechtigte.

Bei Entziehung von Nutzungsrechten gemäß § 29 
Abs. 2 Satz 2 können Leichen oder Aschen, deren 
Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts we-
gen in Grabstätten aller Art umgebettet werden. 

(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsver-
waltung durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt
der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von
Schäden, die an benachbarten Grabstätten und An-
lagen durch eine Umbettung entstehen, soweit sie
notwendig aufgetreten sind oder die Friedhofsver-
waltung oder deren Beauftragter bzgl. dieser nur
leichte Fahrlässigkeit trifft, hat der Antragsteller zu
tragen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit
wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu
Umbettungszwecken nur auf Grund behördlicher
oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

IV. Grabstätten

§ 15
Arten der Grabstätten 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Fried-
hofseigentümers. An ihnen können Rechte nur nach
dieser Satzung erworben werden.
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(2) Die Grabstätten werden unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Rasengrabstätten mit Namensplatte
c) Wahlgrabstätten
d) Anonyme Reihengrabstätten
e) Urnenreihengrabstätten
f) Urnenwahlgrabstätten
g) Anonyme Urnenreihengrabstätten
h) Ehrengrabstätten

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wie-
dererwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage
nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränder-
lichkeit der Umgebung.

§ 16
Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen, die der Reihe nach belegt und im To-
desfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestatten-
den zugeteilt werden. Über die Zuteilung wird eine
Bescheinigung erteilt, in der die genaue Lage des
Grabes vermerkt ist.

(2) Es werden Reihengrabfelder wie folgt eingerich-
tet:

a) für Tote bis zum vollendeten 5. Lebensjahr ein-
schließlich Tod- und Fehlgeburten sowie aus
Schwangerschaftsabbrüchen stammende Lei-
besfrüchte

b) für Tote ab vollendetem 5. Lebensjahr

(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche
bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in einer
Reihengrabstätte die Leiche eines Kindes unter ei-
nem Jahr, einer Tot- oder Fehlgeburt oder die aus
einem Schwangerschaftsabbruch stammende Lei-
besfrucht und die Leiche eines Familienangehörigen
oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Ge-
schwistern unter 5 Jahren zu bestatten.

(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Tei-
len von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten ist 6 Mo-
nate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild
auf dem betreffenden Grabfeld bekannt zu machen.

§ 17
Rasengrabstätten für Erdbestattungen 

(1) Auf den Friedhöfen der Stadt Balve können Ra-
sengrabfelder angelegt werden. Die Belegung ist
nur als Reihengrabstätte (§ 16) möglich. Die einzel-
nen Grabstellen werden eingesät. Die Rasenfläche
wird von der Stadt Balve gepflegt. Das Ablegen von
Blumen, Gestecken, Kränzen o. ä. ist nur am Tage
der Beerdigung gestattet.

(2) Auf den Rasengrabstätten werden liegende Ge-
denkplatten aus Orion in einer Größe von 50 x 40 x
8 cm, Oberfläche poliert, Seiten gesägt, eingelegt.
Die Platte schließt mit der Erdoberkante ab. Die Be-
schriftung der Gedenkplatte erfolgt in der Schriftart
+3 Vn Times, das Schriftfeld weist lediglich den Vor- 
und Nachnamen sowie das Geburts- und Sterbeda-
tum des Verstorbenen aus. Sonstige Inschriften und
Ornamente sind nicht zulässig. Einfassungen sind
nicht gestattet.

§ 18
Anonyme Reihengrabstätten 

(1) Anonyme Reihengrabstätten werden auf den
Rasengrabflächen angelegt. Sie werden ausschließ-
lich von der Friedhofsverwaltung angelegt und blei-
ben bis zum Ablauf der Ruhezeiten bestehen. Die
Grablagen werden nicht bekannt gegeben.

(2) Das alleinige Gestaltungs- und Pflegerecht liegt
bei der Friedhofsverwaltung. Diese kann ein Ge-
meinschaftsgrabmal und eine Ablegestelle für Blu-
men und Gestecke u. ä. einrichten. Das Ablegen
von Blumen, Gestecken, Kränzen o. ä. auf der Ra-
senfläche ist nicht gestattet. Sie werden von der
Stadt Balve abgeräumt und entsorgt.

(3) Anonyme Grabfelder werden nicht auf allen
Friedhöfen der Stadt Balve vorgehalten. Die genau-
en Lagen und Bezeichnungen sind in der Friedhofs-
verwaltung zu erfragen.

(4) In Abweichung von § 17 Abs. 2 dieser Satzung
wird auf der Gedenkplatte lediglich der Schriftzug
„Anonym“ ausgewiesen, eine weitere Beschriftung
erfolgt nicht. Anstelle einer Beschriftung ist es eben-
falls zulässig, religiöse Symbole einzugravieren;
hierbei muss jedoch sichergestellt werden, dass die
Größe der Abbildung die der Beschriftung der sons-
tigen Gedenkplatten nicht übersteigt.

§ 19
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 

(1) Wahlgrabstätten sind zwei bis max. vier Grab-
stellen für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nut-
zungszeit) verliehen und ohne Gestattung der Aus-
wahl eines Platzes in der Reihenfolge der Bestat-
tungen abgegeben werden. Nutzungsrechte an
Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines To-
desfalles und nur für die gesamte Grabstätte verlie-
hen.
Während der Ruhefrist darf eine Grabstelle nicht
wiederbelegt werden.
In der Wahlgrabstätte können der Erwerber, seine
Angehörigen sowie von ihm bestimmte Dritte mit de-
ren Zustimmung bestattet werden.
Unabhängig von einer Erdbestattung können auf je-
der Grabstelle einer Wahlgrabstätte für Erdbestat-
tung noch bis zu 2 Urnen zusätzlich beigesetzt wer-
den.
Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines
Nutzungsrechts ablehnen, insbesondere wenn die
Schließung nach § 5 beabsichtigt wird.

(2) Übersteigt bei einer Belegung oder Wiederbele-
gung eines Wahlgrabes die Ruhefrist die Nutzungs-
zeit, so ist die Nutzungszeit gegen Zahlung der da-
für festgesetzten Gebühr (Ausgleichsgebühr) min-
destens um die entsprechenden Jahre zu verlän-
gern.

Bei Wahlgräbern mit mehreren Stellen ist die Ver-
längerung für die gesamte Grabstätte vorzunehmen. 

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fäl-
ligen Gebühren und Aushändigung der Verlei-
hungsurkunde.
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(4) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der
jeweilige Nutzungsberechtigte 6 Monate vorher
schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne be-
sonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch eine öf-
fentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis
für die Dauer von 6 Monaten auf der Grabstätte hin-
gewiesen.

(5) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes
soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens einen
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm
das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag über-
tragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige
Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen
des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren
Zustimmung über:

a) auf den Ehegatten
b) auf den Lebenspartner/in nach dem Gesetz über

die eingetragene Lebenspartnerschaft,
c) auf die Kinder,
d) auf die Stiefkinder,
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechti-

gung ihrer Väter oder Mütter,
f) auf die Eltern,
g) auf die vollbürtigen Geschwister,
h) auf die Stiefgeschwister,
i) auf die nicht unter a) – h) fallenden Erben

Innerhalb der einzelnen Gruppen c) bis i) wird die 
älteste Person Nutzungsberechtigter. Sofern keine 
der vorgenannten Personen innerhalb eines Jahres 
nach dem Ableben des bisherigen Nutzungsberech-
tigten die Zustimmung nach Satz 2 erklärt, erlischt 
das Nutzungsrecht. 

(6) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht
unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu
lassen.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rah-
men der Friedhofssatzung und der dazu ergange-
nen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte
beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungs-
falles über andere Bestattungen und über die Art
der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu
entscheiden.

(8) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach
Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden.
Die Abtrennung einer Einzelstelle ist möglich.

(9) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist  nicht
zulässig.

§ 20
Aschenbeisetzungen 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Anonyme Urnenreihengrabstätten
d) Wahlgrab- und Reihengrabstätten

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten,
die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die

Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche ab-
gegeben werden. Über die Abgabe wird eine Be-
scheinigung ausgehändigt. In einer Urnenreihen-
grabstätte sollen in der Regel nur die Aschenreste 
eines/einer Toten beigesetzt werden, jedoch kann 
mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung eine zwei-
te Urne (aber nur Aschenreste von Familienangehö-
rigen) hinzubestattet werden, wenn die Ruhezeit der 
zuletzt bestatteten Asche die Ruhezeit der zuerst 
bestatteten Asche nicht übersteigt. 

(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattun-
gen bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren
(Nutzungszeit) verliehen wird, deren Lage gleichzei-
tig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird
und in denen bis zu vier Urnen beigesetzt werden
können.

(4) Für die anonyme Beisetzung von Aschenresten
werden im Bedarfsfall Gemeinschaftsgrabstätten als
Urnengemeinschaftsgrabstätten an besonderer
Stelle zur Verfügung gestellt.

(5) In Grabstätten für Erdbeisetzungen können an-
stelle eines Sarges bis zu zwei Urnen beigesetzt
werden. Bei vollbelegten Grabstätten kann die
Friedhofsverwaltung auf Antrag die Beisetzung von
bis zu zwei Urnen zusätzlich gestatten, wenn die
räumlichen Verhältnisse der Grabstätte dies zulas-
sen.
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung et-
was anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die
Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten ent-
sprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 21
Aschenbeisetzung ohne Urne 

(1) Die Asche wird auf einem vom Friedhofsträger
festgelegten Bereich des Friedhofes durch Ver-
streuung der Asche beigesetzt, wenn der Verstor-
bene dies durch Verfügung von Todes wegen be-
stimmt hat.

(2) Dem Friedhofsträger ist vor der Beisetzung der
Asche nach Absatz 1 die Verfügung von Todes we-
gen im Original vorzulegen. Am Aschenstreufeld
wird nicht gekennzeichnet, wer beigesetzt worden
ist. Grabmale und bauliche Anlagen sind nicht zu-
lässig.

§ 22
Ehrengrabstätten 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung 
von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlosse-
nen Feldern) obliegen der Stadt Balve. 

§ 23
Massengräber 

Die Anlegung von Massengräbern ist nur aus zwin-
genden Gründen mit Erlaubnis der zuständigen 
Ordnungsbehörde zulässig. Sie sind würdig herzu-
richten. 

V. Gestaltung der Grabstätten, Grabmale und
baulichen Anlagen
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§ 24
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die 
Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des 
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner 
Gesamtanlage gewahrt werden. 

§ 25
Gestaltung von Grabmalen und Einfriedigungen 
(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen unterlie-
gen unbeschadet der Bestimmungen des § 24 in ih-
rer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die
Umgebung keinen zusätzlichen Anforderungen.
Soweit die Aufstellung von Grabsteinen auf der
Grabstätte vorgesehen bzw. zulässig ist, dürfen
Grabsteinhöhe und Grabsteinbreite bei den nach-
stehend aufgeführten Grabarten folgende Maße
nicht übersteigen (Höhe x Breite)

a) Reihengrabstätte 1,00 m x 0,45 m
b) Wahlgrabstätte 1,30 m x 0,80 m
c) Kindergrabstätte 0,60 m x 0,30 m
d) Urnengrabstätte 0,60 m x 0,30 m

Die Mindeststärke der Grabmale beträgt 0,15 m. 

Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende An-
forderungen verlangen, wenn dies aus Gründen der 
Standsicherheit erforderlich ist. 

(2) Holzkreuze dürfen bei Reihen- und Familiengrä-
bern nicht höher als 0,90 m, bei Kinder- und Urnen-
gräbern nicht höher als 0,60 m sein.

(3) Grabmale in der Form von Grabplatten bei Erd-
grabstätten sind zulässig, soweit diese nicht mehr
als 49 Prozent der Graboberfläche bedecken.

(4) Die Grabstellen sind zumindest mit Rasenkan-
tensteinen von der nächsten Grabstelle abzugren-
zen. Die Ausführungsart ist der Friedhofsverwaltung
zur Zustimmung vorzulegen.

§ 26
Zustimmungserfordernis 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von
Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Auch provisori-
sche Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern
sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind. Der Antragstel-
ler hat bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrab-
stätten die Bescheinigung vorzulegen, bei Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten sein Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(2) Den Anträgen sind beizufügen:

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seiten-
ansicht im M 1 : 10 unter Angabe des Materials,
seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift,
der Ornamente und der Symbole sowie der
Fundamentierung; bei der Anbringung eines QR-
Codes oder eines anderen vergleichbaren ma-
schinenlesbaren Verweises ist der Inhalt der hin-
terlegten Internetseite zum Zeitpunkt des An-
trags vollständig anzugeben.

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist,
Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der
Symbole mit Bezugsmaßstab unter Angabe des
Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der
Form und der Anordnung.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sons-
tigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung. Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Im Fall von Grabmälern und Grabeinfassungen
aus Naturstein ist dem Friedhofsträger mit dem An-
trag entweder eine Bestätigung darüber, dass das
Material aus einem Staat stammt, in dem bei der
Herstellung von Naturstein nicht gegen das Über-
einkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit verstoßen
wird (Positiv-Liste), oder die Bestätigung einer aner-
kannten Zertifizierungsstelle darüber, dass die Her-
stellung ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit
erfolgte, und die Steine durch das Aufbringen eines
Siegels oder in anderer Weise unveränderlich als
zertifiziert gekennzeichnet sind, vorzulegen.

(5) Ein Übergang der Planungsverantwortung auf
den Friedhofsträger ist nicht mit der Erteilung der
Zustimmung verbunden.

(6) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal
oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen ei-
nes Jahres nach der Zustimmung errichtet worden
ist.

(7) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen
Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder
Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2
Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.

§ 27
Anlieferung 

Die Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind 
so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang von der 
Friedhofsverwaltung überprüft werden können; Ein-
zelheiten hierzu kann die Friedhofsverwaltung be-
stimmen 

§ 28
Fundamentierung und Befestigung 

(1) Zum Schutze der Allgemeinheit und des Nut-
zungsberechtigen sind Grabmale und sonstige bau-
liche Anlagen wie Grabeinfassungen nach den all-
gemein anerkannten Regeln des Handwerks gemäß
der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von
Grabmalanlagen (TA Grabmal) des DENAK Deut-
sche Naturstein Akademie e.V. in der ab Juli 2012
gültigen (dritten) Fassung einzubringen.

(2) Die Einbringung von Grabmalen und sonstigen
baulichen Anlagen wie Grabeinfassungen darf nur
durch zuverlässige Gewerbetreibende im Sinne des
§ 8 Absatz 2 und 3 erfolgen, die für diese Tätigkeit
über einen gegenüber dem Friedhofsträger nach-
gewiesenen Betriebshaftpflichtversicherungsschutz
im Sinne des § 102 des Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG) mit Deckungssummen in Höhe von
mindestens einer Million Euro je Schadensfall so-
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wohl für Personen- als auch für Sachschäden ver-
fügen. 

(3) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen,
wenn sichergestellt ist, dass eine sonstige fachkun-
dige Person mit im Wesentlichen wirkungsgleichem
und gegenüber dem Friedhofsträger nachgewiese-
nem Haftpflichtversicherungsschutz (zum Beispiel
ein Ingenieur) die Maßnahme begleitet und sie ge-
genüber dem Friedhofsträger verantwortet.

(4) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der
Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der
Grabmale bestimmt sich nach § 25 dieser Satzung.

(5) Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende
Anforderungen stellen, wenn dies aus Gründen der
Standsicherheit erforderlich ist.

§ 29
Unterhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anla-
gen sind dauernd in würdigem und verkehrssiche-
rem Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit
bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der
Inhaber der Bescheinigung, bei Wahlgrabstät-
ten/Urnenfamiliengrabstätten der jeweilige Nut-
zungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen,
sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon ge-
fährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortli-
chen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen.
Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwal-
tung auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungs-
maßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Ab-
sperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zu-
stand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofs-
verwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden
angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsver-
waltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon
auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die
Stadt Balve ist verpflichtet, diese Gegenstände drei
Monate auf Kosten des Verantwortlichen aufzube-
wahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder
ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genü-
gen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntma-
chung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das
für die Dauer eines Monats aufgestellt wird.

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden
haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen
oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird;
die Haftung der Stadt bleibt unberührt, die Verant-
wortlichen haften der Stadt im Innenverhältnis so-
weit die Stadt nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vor-
satz trifft.

(4) Der Friedhofsträger sorgt für die Anwendung der
Vorschriften über den Denkmalschutz auch auf dem
Friedhof.

(5) Handelt es sich bei dem Friedhofsträger um eine
Anstalt des öffentlichen Rechts, ist jene selbst zur
Durchführung der Verwaltungsvollstreckung befugt.

(6) Der Friedhofsträger ist dazu berechtigt, seine
Forderungen per Verwaltungsakt durchzusetzen.

§ 30
Entfernung 

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit
dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.
Bei Grabmalen im Sinne des § 26 Abs. 6 kann die
Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit oder nach der
Entziehung des Nutzungsrechts sind die Grabmale
und sonstigen baulichen Anlagen wie Grabeinfas-
sungen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen
drei Monaten, so ist der Friedhofsträger berechtigt,
die Grabstätte im Wege der Verwaltungsvollstre-
ckung nach schriftlicher Androhung und Festset-
zung abzuräumen oder abräumen zu lassen. Nach
Ablauf der in Satz 2 bestimmten Frist gehen sämtli-
che noch vorhandenen Gegenstände entschädi-
gungslos in das Eigentum des Friedhofsträgers
über, wenn dies bei Verleihung des Nutzungsrechts
schriftlich vereinbart wurde.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre
Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat
nach Benachrichtigung des Inhabers der Bescheini-
gung oder des Nutzungsberechtigten auf dessen
Kosten entfernen zu lassen.

(4) Nach Ablauf der Nutzungszeit wird den Nut-
zungsberechtigten seitens des Friedhofträgers an-
geboten, die Grabsteine auf einer dafür vorgesehe-
nen Fläche auf dem Städt. Friedhof Balve dauerhaft
aufstellen zu lassen. Dieses wird dann seitens der
Mitarbeiter des Städt. Bauhofes durchgeführt, so-
fern die Größe der Grabsteine die Möglichkeiten der
Städt. Gerätschaften nicht übersteigt. Eine Garantie
für das Unversehrtbleiben der Steine wird nicht ga-
rantiert.

VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 31
Herrichtung und Unterhaltung 

1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vor-
schriften der §§ 24 und 25 hergerichtet und dauernd
instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend für
den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze
sind unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen.

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcha-
rakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter
des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umge-
bung anzupassen.
Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt
werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen
Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist
der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Ver-
pflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder
des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwaltung kann
verlangen, dass der Nutzungsberechtigte nach En-
de der Nutzungszeit oder Ruhezeit die Grabstätte
abräumt.
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(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von 6 Mona-
ten nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes herge-
richtet werden.

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung
der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstät-
ten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Un-
krautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist
nicht gestattet.

(7) Kunststoffe und sonstige nicht biologisch abbau-
bare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der
Trauerfloristik insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet
werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markie-
rungszeichen, Gießkannen und anderes Kleinzube-
hör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Ge-
brauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den zur
Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzule-
gen.

§ 32
Vernachlässigung der Grabpflege 

(1) Wird eine Grabstätte trotz schriftlicher Aufforde-
rung des Friedhofsträgers nicht innerhalb einer fest-
zusetzenden angemessenen Frist ordnungsgemäß
hergerichtet oder gepflegt, ist der Friedhofsträger
berechtigt, die Herrichtung oder Pflege auf Kosten
des Nutzungsberechtigten im Wege der Verwal-
tungsvollstreckung vorzunehmen oder vornehmen
zu lassen. Im Fall des Satzes 1 gelten die Regelun-
gen in § 30 Absatz 2 und 3.

(2) Bei wiederholtem Verstoß gegen die Pflicht zur
Grabpflege kann der Friedhofsträger das Nutzungs-
recht entziehen. Die Entscheidung ergeht durch
schriftlichen Verwaltungsakt. Die ordnungsgemäße
Instandhaltung und spätere Einebnung in der Ver-
antwortung des Friedhofsträgers ist durch Erhebung
einer Grabpflegegebühr sicherzustellen; die Rege-
lungen in § 30 Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend.

(3) Soweit Nutzungsberechtigte bei Grabstätten im
Sinne von § 15 Abs. 2 aus zwingenden persönli-
chen Gründen nicht bzw. nicht mehr in der Lage
sind, ihrer Pflicht zur Grabpflege in ausreichendem
Umfang nachzukommen, kann im Einzelfall mit Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte
abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden.

Für den Fall, dass diese Arbeiten von der Fried-
hofsverwaltung durchgeführt werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten vom Antragsteller zu 
erstatten. Im Fall des Satzes 1 gilt die Regelung in 
Abs. 2 Satz 3 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht
befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln,
kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck
entfernen.

VII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 33
Benutzung der Leichenhalle 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Lei-
chen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaub-
nis der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder
sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehö-
rigen die Toten während der festgesetzten Zeiten
sehen. Die Särge sollen spätestens eine halbe
Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung
geschlossen werden.
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, den Sarg ei-
ner rasch verwesenden Leiche sofort schließen zu
lassen.

(3) Särge, die von auswärts kommen, bleiben ge-
schlossen. Ihre Öffnung ist nur mit Erlaubnis des
Ordnungsamtes im Benehmen mit dem Gesund-
heitsamt zulässig.

(4) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren
Krankheiten Verstorbenen sollen in einem besonde-
ren Raum der Leichenhalle verschlossen aufgestellt
werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Be-
sichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vor-
herigen Zustimmung der örtlichen Ordnungsbehör-
de im Benehmen mit dem Gesundheitsamt.

§ 34
Trauerfeier 

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür be-
stimmten Raum (Friedhofskapelle), am Grab oder
an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle
abgehalten werden.

(2) Die religiösen Interessen der Religionsgemein-
schaften werden gewährleistet. Die Gestaltung der
Beisetzungsfeierlichkeiten bleibt ihnen überlassen.

(3) Das Zurschaustellen von Leichen und die Abhal-
tung von Trauerfeierlichkeiten am offenen Sarge
sind verboten.

(4) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann unter-
sagt werden, wenn der Tote an einer meldepflichti-
gen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Be-
denken wegen des Zustandes der Leichen beste-
hen.

VIII. Schlussvorschriften

§ 35
Alte Rechte 

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsver-
waltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits ver-
fügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Ge-
staltung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung ent-
standenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder
unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszei-
ten nach § 19 Abs. 1 oder § 20 Abs. 3 dieser Sat-
zung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht
vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser
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Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten 
Leiche oder Asche. 

§ 36
Haftung 

(1) Die Stadt Balve haftet nicht für Schäden, die
durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Fried-
höfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch
dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr ob-
liegen keine besonderen Obhuts- und Überwa-
chungspflichten. Im Übrigen haftet die Stadt Balve
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vor-
schriften über Amtshaftung bleiben unberührt.

(2) Eine Pflicht zur Beleuchtung und Beseitigung
von Schnee- und Eisglätte für den gesamten Fried-
hofsbereich besteht nicht. Eine Haftung der Stadt
Balve für Unfallschäden, die auf Missachtung des
allgemeinen oder witterungsbedingten Zustandes
der Wege, Plätze oder Einrichtungen zurückzufüh-
ren sind, ist ausgeschlossen.

(3) Die Grabnutzungsberechtigten haben Eigen-
tumsbeeinträchtigungen, die durch Wurzelwachs-
tum entstehen, hinzunehmen.

§ 37
Gebühren 

Für die Benutzung der von der Stadt Balve verwal-
teten Friedhöfe und ihre Einrichtungen sind die Ge-
bühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh-
rensatzung zu entrichten. 

§ 38
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

a) sich als Besucher entgegen § 7 Abs. 1 nicht der
Würde des Friedhofs entsprechend verhält oder
Anordnungen des Friedhofspersonals nicht be-
folgt,

b) die Verhaltensregeln des § 7Abs. 3 missachtet,
c) entgegen § 7 Abs. 5 Totengedenkfeiern ohne

vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung
durchführt,

d) als Gewerbetreibender entgegen § 8 ohne vor-
herige Zulassung tätig wird, außerhalb der fest-
gesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder Werk-
zeuge oder Materialien unzulässig lagert,

e) eine Bestattung entgegen § 9 Abs. 1 der Fried-
hofsverwaltung nicht anzeigt,

f) entgegen § 26 Abs. 1, Abs. 3, § 30 Abs. 1 ohne
vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche
Anlagen errichtet, verändert oder entfernt,

g) Grabmale entgegen § 28 Abs. 1 nicht fachge-
recht befestigt und fundamentiert oder entgegen
§ 29 Abs. 1 nicht in verkehrssicherem Zustand
erhält,

h) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere
Kunststoffe, entgegen § 31 Abs. 7 verwendet
oder so beschaffenes Zubehör oder sonstigen
Abraum oder Abfall nicht vom Friedhof entfernt
oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt,

i) Grabstätten entgegen § 32 vernachlässigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlicher
Zuwiderhandlung mit einer Geldbuße von bis zu
1.000,00 €, bei fahrlässiger Zuwiderhandlung mit
einer Geldbuße von bis zu 500,00 € geahndet wer-
den.

§ 39
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig treten die Friedhofssat-
zung vom 22.09.2010 und alle übrigen entgegen-
stehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht wurde,

c) der Bürgermeister den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Balve, den 01.04.2022 

Der Bürgermeister 
H. Mühling

Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von  

Wahlscheinen für die Landtagswahl  
am 15.05.2022 

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die
Stimmbezirke der Stadt Lüdenscheid wird in der
Zeit vom 25. April bis 29. April 2022

Montag und Donnerstag 08.30 – 17.30 Uhr
Dienstag, Mittwoch
und Freitag  08.30 – 13.00 Uhr

im Wahlamt der Stadt Lüdenscheid, Kultur-
haus, ehemaliges Restaurant Stadtgarten
(Eingang über Kurt-Weill-Weg), Freiherr-vom-
Stein-Straße 9, 58511 Lüdenscheid, für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
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Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes (BMG) eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann in der Zeit

vom 25. April 2022 bis 29. April 2022, 
spätestens am 29. April 2022 bis 13:00 Uhr, 

im Wahlamt der Stadt Lüdenscheid, Kulturhaus, 
ehemaliges Restaurant Stadtgarten (Eingang 
über Kurt-Weill-Weg), Freiherr-vom-Stein-Straße 
9, 58511 Lüdenscheid, Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, erhalten bis spätestens 24.
April 2022 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat,
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen,
wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie
sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im
Wahlkreis 123 - Märkischer Kreis III - durch
Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbe-
zirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r,  

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene/r Wahlberechtigte/r, wenn 

a. er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von
ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist bis zum 29. April 2022 versäumt
hat,

b. er/sie aus einem nicht von ihm/ihr zu vertre-
tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis
aufgenommen worden ist,

c. seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an
der Wahl erst nach der Einspruchsfrist ent-
standen ist oder sich herausstellt.

Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 13. Mai 2022, 18:00 Uhr, bei der Stadt Lü-
denscheid mündlich oder schriftlich beantragt 
werden. Die Schriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche 
Anträge sind unzulässig und können deshalb 
nicht entgegengenommen werden. Ein/e Wahl-
berechtigte/r mit Behinderung kann sich bei der 
Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.   

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15:00 Uhr, gestellt werden.  

Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tag vor 
der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter Punkt 
5.2. (Buchstaben a bis c) angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.  

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  

6. Dem Wahlschein werden folgende Unterlagen
beigefügt:

• ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises,
• ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag,
• ein amtlicher hellroter Wahlbriefumschlag,

der mit der Anschrift versehen ist, an die
der Wahlbrief zurückzusenden ist und

• ein Merkblatt für die Briefwahl

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahl-
unterlagen für eine andere Person ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt. Das hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet per-
sönlich den Stimmzettel, legt ihn in den beson-
deren amtlichen Stimmzettelumschlag (blau), 
der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an 
Eides statt unter Angabe des Tages, steckt den 
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unterschriebenen Wahlschein und den ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag in den Wahl-
briefumschlag (hellrot) und verschließt den 
Wahlbriefumschlag.  

Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
dem/der Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person er-
langt hat. Blinde oder sehbeeinträchtigte Wäh-
ler/innen können sich zur Kennzeichnung des 
Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone 
bedienen.  
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in die 
Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und den Wahl-
scheinen so rechtzeitig an die angegebene Stel-
le absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 

Später eingehende Wahlbriefe werden bei der 
Wahl nicht berücksichtigt. 

Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den Merk-
blättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahl-
unterlagen übersandt werden, zu entnehmen. 

Der rote Wahlbrief wird im Bereich der Deut-
schen Post AG als Standardbrief ohne besonde-
re Versendungsform unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei den auf den Wahlbriefen angege-
benen Stelle abgegeben werden. 

Lüdenscheid, den 31.03.2022 

Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de in der Rubik „Rathaus & Bür-
ger / Info & Service / Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ eingesehen werden. 

B e k a n n t m a c h u n g

über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen und die Briefwahl 
für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die
Stimmbezirke der Stadt Kierspe liegt in der Zeit
vom

25. bis 29. April 2022,

Montag: 7:30 Uhr - 15:30 Uhr, 
Dienstag und Freitag: 7:30 – 12:30 Uhr und 
Mittwoch und Donnerstag: 7:30 – 17:00 Uhr, 

im Rathaus der Stadt Kierspe, Springerweg 21, 
58566 Kierspe, Wahlbüro (barrierefrei), zur Ein-
sichtnahme aus. Jede/r Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu sei-
ner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlbe-
rechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat 
er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus de-
nen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 
1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann in der Zeit vom 25. bis
29. April 2022, spätestens am

29. April 2022 bis 12:30 Uhr,

beim Bürgermeister der Stadt Kierspe, Sprin-
gerweg 21, 58566 Kierspe, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, erhalten bis spätestens
24. April 2022 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie 
sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. 

http://www.luedenscheid.de/
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Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Land-
tagswahl im Wahlkreis 123 - Märkischer Kreis III
(Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Mei-
nerzhagen, Schalksmühle) – durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses
Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r

Wahlberechtigte/r, 
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-

gene/r Wahlberechtigte/r, wenn 

a) er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Ver-
schulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das
Wählerverzeichnis nach § 10 Abs. 2 und 3 Lan-
deswahlordnung (bis zum 24.04.2022) oder die
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis
nach § 17 Abs. 1 Landeswahlgesetz (bis zum
29.04.2022) versäumt hat,

b) sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 10 Abs. 2
und 3 Landeswahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 17 Abs. 1 Landeswahlgesetz ent-
standen ist,

c) sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Festsetzung erst nach
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kennt-
nis der Stadt Kierspe gelangt ist.

6. Wahlscheine können von den in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis
zum zweiten Tag vor der Wahl, dem 13. Mai
2022, 18:00 Uhr, bei der Stadt Kierspe, Wahlbü-
ro, mündlich, schriftlich oder in elektronischer
Form beantragt werden. Fernmündliche Anträge
sind unzulässig und können deshalb nicht ent-
gegengenommen werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag,
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft,
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht
zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor
der Wahl (14. Mai 2022), 12:00 Uhr, ein neuer
Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt
ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.

7. Mit dem Wahlscheinantrag erhält der/die Wahl-
berechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkrei-

ses,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelum-

schlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen
roten Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wer durch Briefwahl wählt, 
- kennzeichnet persönlich den Stimmzettel,

legt ihn in den amtlichen blauen Stimmzet-
telumschlag und verschließt diesen,

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vor-
gedruckte Versicherung an Eides statt zur
Briefwahl unter Angabe des Ortes und Ta-
ges,

- steckt den verschlossenen amtlichen blauen
Stimmzettelumschlag und den unterschrie-
benen Wahlschein in den amtlichen roten
Wahlbriefumschlag,

- verschließt den roten Wahlbriefumschlag und
- übersendet den Wahlbrief durch ein Postun-

ternehmen.

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahl-
unterlagen für eine/n andere/n ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl hat der/die Wähler/in den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
abzusenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle bis 18:00 
Uhr abgegeben werden. 

Kierspe, den 30.03.2022 

Der Bürgermeister 

Olaf Stelse 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

http://www.kierspe.de/
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Aufstellung einer Satzung für den bebauten  
Außenbereich „Eicken“  

gemäß § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB und § 7 GO; 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
29.03.2022 folgenden Beschluss gefasst:  

Das Verfahren zum Erlass einer Außenbereichssat-
zung für den bebauten Ortsteil „Eicken“ gemäß § 35 
Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 
13 Abs. 2 BauGB und mit § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in den zurzeit gültigen Fassungen wird eingeleitet.  

Entsprechend § 13 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird der 
betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb angemessener Frist gegeben, ent-
sprechend § 13 Abs. 2 Satz 3 BauGB wird den be-
rührten Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme in-
nerhalb angemessener Frist gegeben.  

Der Beschluss des Rates der Stadt Kierspe vom 
29.03.2022 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Gemäß § 3 Planungssicherstellungsgesetz (Plan-
SiG) wird die Auslegung des Entwurfes der Satzung 
für den bebauten Außenbereich „Eicken“ mit dem 
Entwurf der Begründung durch die Veröffentlichung 
im Internet ersetzt. Die Einsichtnahme und die Ab-
gabe von Stellungnahmen ist in der Zeit  

vom 19.04.2022 bis einschließlich 20.05.2022 

möglich unter: www.kierspe.de (Wirtschaft  Arbeit > 
Bauleitplanverfahren). 

Der Entwurf der Satzung für den bebauten Außen-
bereich „Eicken“ liegt mit dem Entwurf der Begrün-
dung, zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet, für 
Personen ohne Internetzugang zur Veröffentlichung 
im gleichen Zeitraum bei der Stadt Kierspe, Bau-
verwaltungs- und Planungsamt, Zimmer 29, Sprin-
gerweg 21, 58566 Kierspe während der Dienststun-
den  
montags bis freitags          08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs       08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

  14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

Bitte vereinbaren Sie aufgrund der Cororavirus-
Pandemie vor dem Betreten des Rathauses einen 
Termin mit dem Bauverwaltungs- und Planungsamt 
und achten Sie darauf, dass die vorgeschriebenen 
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.  

Es wird Gelegenheit zu Äußerungen und Erörterun-
gen gegeben. Stellungnahmen können schriftlich, 
zur Niederschrift oder per E-Mail unter der Adresse: 

planung@kierspe.de vorgebracht werden. Über die 
vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat 
der Stadt Kierspe. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 des BauGB über die fristgemäße Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen
Planungsschäden infolge dieser Satzung wird
hingewiesen. Die Leistung  der Entschädi-
gung ist schriftlich bei der Stadt Kierspe, Sprin-
gerweg 21, 58566 Kierspe zu beantragen.
Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach  Ablauf des Kalenderjahres, in dem
die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile  eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie Mängel in der Ab-
wägung nach einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes unbeachtlich, es sei
denn, sie werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. Der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

3. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Des Weiteren ist die Einsichtnahme in die Planun-
terlagen auch über das Internet möglich: 
www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleitplan-
verfahren). 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
mailto:planung@kierspe.de
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
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2.Änderung der Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1
und 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

„Zwischen Vor dem Isern und Kirchstraße“; 
Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
29.03.2022 die 2. Änderung der Satzung gem. § 34 
Abs. 4 Nr. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) be-
schlossen. 

Der Satzungsbereich ist aus dem nachstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich.  

Die Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauGB 
„Zwischen Vor dem Isern und Kirchstraße“ wird im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB geän-
dert. Die betroffene Öffentlichkeit sowie die berühr-
ten Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen. 

Der Beschluss des Rates der Stadt Kierspe vom 
29.03.2022 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Gemäß § 3 Planungssicherstellungsgesetz (Plan-
SiG) wird die Auslegung des Entwurfes der Satzung 
gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) „Zwischen Vor dem Isern und Kirchstra-
ße“; mit dem Entwurf der Begründung durch die 
Veröffentlichung im Internet ersetzt. Die Einsicht-
nahme und die Abgabe von Stellungnahmen ist in 
der Zeit  

vom 19.04.2022 bis einschließlich 20.05.2022 

möglich unter: www.kierspe.de (Wirtschaft  Arbeit > 
Bauleitplanverfahren). 

Der Entwurf der Satzung liegt mit dem Entwurf der 
Begründung, zusätzlich zur Veröffentlichung im In-
ternet, für Personen ohne Internetzugang zur Veröf-
fentlichung im gleichen Zeitraum bei der Stadt Kier-
spe, Bauverwaltungs- und Planungsamt, Zimmer 
29, Springerweg 21, 58566 Kierspe während der 
Dienststunden  
montags bis freitags          08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs       08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

  14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
öffentlich aus. 

Bitte vereinbaren Sie aufgrund der Cororavirus-
Pandemie vor dem Betreten des Rathauses einen 
Termin mit dem Bauverwaltungs- und Planungsamt 
und achten Sie darauf, dass die vorgeschriebenen 
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.  

Es wird Gelegenheit zu Äußerungen und Erörterun-
gen gegeben. Stellungnahmen können schriftlich, 
zur Niederschrift oder per E-Mail unter der Adresse: 
planung@kierspe.de vorgebracht werden. Über die 
vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat 
der Stadt Kierspe. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 des BauGB über die fristgemäße Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Pla-
nungsschäden infolge dieser Satzung wird hin-
gewiesen. Die Leistung der Entschädigung ist
schriftlich bei der Stadt Kierspe, Springerweg 21,
58566 Kierspe zu beantragen.
Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruches herbeigeführt wird.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie Mängel in der Ab-
wägung nach einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes unbeachtlich, es sei
denn, sie werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. Der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

3. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Des Weiteren ist die Einsichtnahme in die Planun-
terlagen auch über das Internet möglich: 
www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleitplan-
verfahren). 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
mailto:planung@kierspe.de
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
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19. Änderung des Flächennutzungsplanes

(FNP);
Änderung der Darstellung im FNP

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
29.03.2022 folgenden Beschluss gefasst:  

„Im Flächennutzungsplan der Stadt Kierspe wird im 
Bereich Belkenscheid die dargestellte Fläche für die 
Landwirtschaft (Bestand) insoweit geändert, dass 

die Fläche zusätzlich mit dem Symbol und dem 
Buchstanden T (geplanter Bereich Tiny-Houses) 
gekennzeichnet wird. 

Eine Übersicht über das Plangebiet ist beigefügt. 

Vor Beschlussfassung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist die Beteiligung der Bürger, der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belan-
ge gemäß §§ 3 und 4 BauGB durchzuführen. 

Die Kostentragung durch den Vorhabenträger ist im 
Durchführungsvertrag zu regeln.“ 

Der Übersichtsplan kann mit Begründung für die 
Dauer von mindestens einem Monat gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB eingesehen werden. Die nach § 4 
BauGB zu Beteiligenden werden benachrichtigt. 
Der Planbereich ist aus dem beigefügten Karten-
ausschnitt ersichtlich. 

Die Einsichtnahme und die Abgabe von Stellung-
nahmen ist in der Zeit  

vom 19.04.2022- 20.05.2022 

möglich unter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit 
> Bauleitplanverfahren).

Der vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 
„Tiny Houses Belkenscheid“ liegt, zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Internet, für Personen ohne In-
ternetzugang zur Veröffentlichung im gleichen Zeit-
raum beim Bürgermeister der Stadt Kierspe, Bau-
verwaltungs- und Planungsamt, Zimmer 29, Sprin-
gerweg 21, 58566 Kierspe während der Dienststun-
den  
montags bis freitags          08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs       08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

  14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
öffentlich aus. 
Beim Betreten des Rathauses ist aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie darauf zu achten, dass die 
vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten sind.  

Gemäß § 2 und § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) kann die Auslegung zur Einsichtnahme 
der Satzung durch die Veröffentlichung im Internet 
ersetzt werden. Die Einsichtnahme ist möglich un-
ter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleit-
planverfahren).  

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 des BauGB über die fristgemäße Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Pla-
nungsschäden infolge dieser Satzung wird hin-
gewiesen. Die Leistung der Entschädigung ist
schriftlich bei der Stadt Kierspe, Springerweg 21,
58566 Kierspe zu beantragen.
Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruches herbeigeführt wird.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie Mängel in der Ab-
wägung nach einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes unbeachtlich, es sei
denn, sie werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. Der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

3. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Des Weiteren ist die Einsichtnahme in die Planun-
terlagen auch über das Internet möglich: 
www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleitplan-
verfahren). 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
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Aufstellung einer Satzung nach § 171 d BauGB 

für den Bereich des Stadtumbaugebietes  
„Rönsahl“; 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
29.03.2022 den Beschluss gefasst, die Satzung 
nach § 171 d BauGB für den Bereich des Stadtum-
baugebietes „Rönsahl“ aufzustellen.   

Bekanntmachungsanordnung 

Die Satzung nach § 171 d BauGB für den Bereich 
des Stadtumbaugebietes „Rönsahl“, tritt mit dem 
Tage der öffentlichen Bekanntmachung im Amtli-
chen Bekanntmachungsblatt des Märkischen Krei-
ses in Kraft und ist mit Begründung und Umweltbe-
richt beim Bürgermeister der Stadt Kierspe, Bau-
verwaltungs- und Planungsamt, Zimmer 29, Sprin-
gerweg 21, 58566 Kierspe, während der Dienst-
stunden 

montags bis freitags 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

einsehbar. 

Beim Betreten des Rathauses ist aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie darauf zu achten, dass die 
vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten sind.  

Gemäß § 2 und § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) kann die Auslegung zur Einsichtnahme 
der Satzung durch die Veröffentlichung im Internet 
ersetzt werden. Die Einsichtnahme ist möglich un-
ter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleit-
planverfahren).  

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 des BauGB über die fristgemäße Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Pla-
nungsschäden infolge dieser Satzung wird hin-
gewiesen. Die Leistung der Entschädigung ist
schriftlich bei der Stadt Kierspe, Springerweg 21,
58566 Kierspe zu beantragen.
Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruches herbeigeführt wird.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie Mängel in der Ab-
wägung nach einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes unbeachtlich, es sei
denn, sie werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. Der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

3. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Des Weiteren ist die Einsichtnahme in die Planun-
terlagen auch über das Internet möglich: 
www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleitplan-
verfahren). 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/


Satzung der Stadt Kierspe gemäß § 171 d BauGB  

über die Durchführung von Stadtbaumaßnahmen im Bereich des Stadtumbaugebietes „Rönsahl“ 

Präambel 

Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit 

geltenden Fassung und des § 171 d des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 

Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), beschließt der Rat der Stadt Kierspe in seiner 

Sitzung vom 29.03.2022 folgende Satzung:  

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist auf dem Lageplan zeichnerisch dargestellt. Er umfasst 

alle Grundstücke, die innerhalb des gekennzeichneten Bereichs liegen. Der Lageplan ist Bestandteil 

dieser Satzung.  

§ 2 Schutzzweck

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 29.03.2022 durch Beschluss das Stadtumbaugebiet 

gemäß § 171 b BauGB der Stadt Kierspe festgelegt. Der Bereich „Rönsahl“ stellt ein wichtiges Gebiet 

des Stadtumbaus dar. Die Satzung dient der Sicherung der Umsetzung des städtebaulichen 

Entwicklungskonzepts für dieses Gebiet in seinem jeweiligen Fortschreibungsstand. 

§ 3 Genehmigungspflicht, weitere Rechtsfolgen

(1) Im Geltungsbereich der Satzung bedürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB und die Beseitigung baulicher Anlagen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und Anlagen, deren

Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,

der Genehmigung der Stadt Kierspe.

Die Genehmigung darf nur versagt werden, um einen den städtebaulichen und sozialen Belangen 

Rechnung tragenden Ablauf der Stadtumbaumaßnahmen zu sichern. 

(2) Der Stadt Kierspe steht das Vorkaufsrecht gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB für die im

Geltungsbereich der Satzung gelegenen Grundstücke zu.

(3) Auf die Geltung der §§ 138, 173 und 174 BauGB wird hingewiesen.
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§ 4 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

eine bauliche Anlage ohne die erforderliche Genehmigung nach § 3 Abs. 1 rückbaut oder ändert.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können gemäß § 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße bis zu

30.000,00 (in Worten: dreißigtausend) Euro geahndet werden.

§ 5 Inkrafttreten

Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen. Sie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 

Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 
„Tiny Houses Belkenscheid; 

erneuter Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
29.03.2022 den Beschluss zur erneuten Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 
„Tiny Houses Belkenscheid“ gefasst.  

Eine Übersicht über das Plangebiet ist beigefügt. 

Vor Beschlussfassung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist die Beteiligung der Bürger, der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belan-
ge gemäß §§ 3 und 4 BauGB durchzuführen. 

Die Kostentragung durch den Vorhabenträger ist im 
Durchführungsvertrag zu regeln.“ 

Der Übersichtsplan kann mit Begründung für die 
Dauer von mindestens einem Monat gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB eingesehen werden. Die nach § 4 
BauGB zu Beteiligenden werden benachrichtigt. 

Der Planbereich ist aus dem beigefügten Karten-
ausschnitt ersichtlich. 

Die Einsichtnahme und die Abgabe von Stellung-
nahmen ist in der Zeit  

vom 19.04.2022- 20.05.2022 

möglich unter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit 
> Bauleitplanverfahren).

Der vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 28 
„Tiny Houses Belkenscheid“ liegt, zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Internet, für Personen ohne In-
ternetzugang zur Veröffentlichung im gleichen Zeit-
raum beim Bürgermeister der Stadt Kierspe, Bau-
verwaltungs- und Planungsamt, Zimmer 29, Sprin-
gerweg 21, 58566 Kierspe während der Dienststun-
den  

montags bis freitags          08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs       08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

  14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 
Beim Betreten des Rathauses ist aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie darauf zu achten, dass die 
vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten sind.  

Gemäß § 2 und § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) kann die Auslegung zur Einsichtnahme 
der Satzung durch die Veröffentlichung im Internet 
ersetzt werden. Die Einsichtnahme ist möglich un-
ter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleit-
planverfahren).  

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 des BauGB über die fristgemäße Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Pla-
nungsschäden infolge dieser Satzung wird hin-
gewiesen. Die Leistung der Entschädigung ist
schriftlich bei der Stadt Kierspe, Springerweg 21,
58566 Kierspe zu beantragen.
Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruches herbeigeführt wird.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie Mängel in der Ab-
wägung nach einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes unbeachtlich, es sei
denn, sie werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. Der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

3. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Des Weiteren ist die Einsichtnahme in die Planun-
terlagen auch über das Internet möglich: 
www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleitplan-
verfahren). 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
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B e k a n n t m a c h u n g

Bebauungsplan Bebauungsplanes Nr. 0167/7-35- 
„An der Thingslinde“; 

7. Änderung, Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
29.03.2022 den Aufstellungsbeschluss zum Bebau-
ungsplanes Nr. 0167/7-35- „An der Thingslinde“; 
gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) gefasst.   

Vor Beschlussfassung ist die Beteiligung der Bürger 
und der Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 
und 4 BauGB durchzuführen. 

Diese 7. Änderung wird für die Dauer eines Monats 
öffentlich ausgelegt. Die nach §3 Abs. 1 BauGB zu 
beteiligenden Bürger und die nach § 4 Abs. 1 
BauGB zu beteiligten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange werden um Stellungnahme 
innerhalb eines Monats gebeten. 

Der Änderungsbereich ist aus dem beigefügten Kar-
tenausschnitt ersichtlich. 

Die Einsichtnahme und die Abgabe von Stellung-
nahmen ist in der Zeit  

vom 13.04.2022- 13.05.2022 

möglich unter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit 
> Bauleitplanverfahren).

Der Entwurf der 7. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 0167/7-35- „An der Thingslinde“; liegt, zusätzlich 
zur Veröffentlichung im Internet, für Personen ohne 
Internetzugang zur Veröffentlichung im gleichen 
Zeitraum beim Bürgermeister der Stadt Kierspe, 
Bauverwaltungs- und Planungsamt, Zimmer 29, 
Springerweg 21, 58566 Kierspe während der 
Dienststunden  

montags bis freitags          08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs       08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

  14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

Beim Betreten des Rathauses ist aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie darauf zu achten, dass die 
vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten sind.  

Gemäß § 2 und § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) kann die Auslegung zur Einsichtnahme 
der Satzung durch die Veröffentlichung im Internet 
ersetzt werden. Die Einsichtnahme ist möglich un-
ter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleit-
planverfahren).  

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 des BauGB über die fristgemäße Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Pla-
nungsschäden infolge dieser Satzung wird hin-
gewiesen. Die Leistung der Entschädigung ist
schriftlich bei der Stadt Kierspe, Springerweg 21,
58566 Kierspe zu beantragen.
Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruches herbeigeführt wird.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie Mängel in der Ab-
wägung nach einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes unbeachtlich, es sei
denn, sie werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. Der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

3. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Des Weiteren ist die Einsichtnahme in die Planun-
terlagen auch über das Internet möglich: 
www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleitplan-
verfahren). 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
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B e k a n n t m a c h u n g

Satzung für den bebauten Außenbereich 
„Wolzenburg“ 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
22.06.2021 folgenden Beschluss gefasst: 

Für die bebaute Ortslage „Wolzenburg“ wird gemäß 
§ 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung
mit § 13 Abs. 2 BauGB und mit § 7 Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in den zurzeit
gültigen Fassungen die Satzung der Stadt Kierspe
über die Bestimmungen der Grenzen für Vorhaben
in dem bebauten Außenbereich „Wolzenburg“ (Au-
ßenbereichssatzung) beschlossen.

Satzung  
der Stadt Kierspe über die Bestimmungen der 

Grenzen für Vorhaben in dem bebauten 
Außenbereich „Wolzenburg“ 

Aufgrund des § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 
1728) und des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NW. S. 666), in den zurzeit gültigen Fassungen, hat 
der Rat der Stadt Kierspe in seiner Sitzung am 
29.03.2022 folgende Satzung beschlossen:  

§ 1 Gegenstand der Satzung

Aufgrund des § 35 Abs. 6 BauGB können nach 
Maßgabe dieser Satzung und sonstigen baurechtli-
chen Bestimmungen Vorhaben im Sinne des § 3 
dieser Satzung im Satzungsbereich zugelassen 
werden. Vorhaben im Geltungsbereich dieser Sat-
zung unterliegen weiterhin den Anforderungen des 
§ 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich).

Im Satzungsgebiet bleibt die Zulässigkeit von Vor-
haben nach § 35 Abs. 4 BauGB unberührt. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Begrenzung ist in dem als Anlage beigefügten 
Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist, dargestellt. 

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

Zulässig ist die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von Vorhaben, die Wohnzwecken 
dienen und die sich in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen. Vorhaben, die kleineren 
Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen, sind 
auch zulässig (§ 35 Abs. 6 Satz 2 BauGB). 

§ 4 Festsetzungen

Im Satzungsbereich sind ein- bis zweigeschossige 
Häuser i. S. d. § 3 in ortsüblicher Bauweise zu er-
richten. 

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die Außenbereichssatzung für die Ortslage „Wol-
zenburg“ tritt mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt 
des Märkischen Kreises in Kraft und ist mit Begrün-
dung beim Bürgermeister der Stadt Kierspe, Bau-
verwaltungs- und Planungsamt, Springerweg 21, 
58566 Kierspe, während der Dienststunden 

montags bis freitags 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

einsehbar. 

Beim Betreten des Rathauses ist aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie darauf zu achten, dass die 
vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten sind.  

Gemäß § 2 und § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) kann die Auslegung zur Einsichtnahme 
der Satzung für den bebauten Außenbereich „Wol-
zenburg“ mit Begründung durch die Veröffentlichung 
im Internet ersetzt werden. Die Einsichtnahme ist 
möglich unter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit 
> Bauleitplanverfahren).

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 des BauGB über die fristgemäße Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Pla-
nungsschäden infolge dieser Satzung wird hin-
gewiesen. Die Leistung der Entschädigung ist
schriftlich bei der Stadt Kierspe, Springerweg 21,
58566 Kierspe zu beantragen.
Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruches herbeigeführt wird.

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie Mängel in der Ab-
wägung nach einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes unbeachtlich, es sei
denn, sie werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. Der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

http://www.kierspe.de/
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3. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g

Bebauungsplan Nr. 0067/1 -8- „Kalberkamp“, 
9. Änderung gemäß § 13 Baugesetzbuch

(BauGB); 
Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
29.03.2022 gemäß §§ 2 und 10 in Verbindung mit § 
1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufas-
sung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) sowie § 86 der Bau-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO 
NRW) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in den zurzeit gül-
tigen Fassungen den Bebauungsplan Nr. 0067/1 -8- 
„Kalberkamp“, 9.Änderung mit Begründung als Sat-
zung beschlossen. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der Bebauungsplan Nr. 0067/1 -8- „Kalberkamp“, 
9.Änderung, tritt mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt
des Märkischen Kreises in Kraft und ist mit Begrün-
dung und Umweltbericht beim Bürgermeister der
Stadt Kierspe, Bauverwaltungs- und Planungsamt,
Zimmer 29, Springerweg 21, 58566 Kierspe, wäh-
rend der Dienststunden

montags bis freitags 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

einsehbar. 

Beim Betreten des Rathauses ist aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie darauf zu achten, dass die 
vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten sind.  

Gemäß § 2 und § 3 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) kann die Auslegung zur Einsichtnahme 
des Bebauungsplanes nebst Begründung und Um-
weltbericht durch die Veröffentlichung im Internet 
ersetzt werden. Die Einsichtnahme ist möglich un-
ter: www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleit-
planverfahren).  

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und
2 des BauGB über die fristgemäße Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Pla-
nungsschäden infolge dieser Satzung wird hin-
gewiesen. Die Leistung der Entschädigung ist
schriftlich bei der Stadt Kierspe, Springerweg 21,
58566 Kierspe zu beantragen.

Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädi-
gungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird. 

2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften i. S. von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie Mängel in der Ab-
wägung nach einem Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes unbeachtlich, es sei
denn, sie werden innerhalb der Fristen schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht. Der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

3. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 

Des Weiteren ist die Einsichtnahme in die Planun-
terlagen auch über das Internet möglich: 
www.kierspe.de (Wirtschaft & Arbeit > Bauleitplan-
verfahren). 

Kierspe, 30.03.2022 

Olaf Stelse 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
http://www.kierspe.de/
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 

Gesamtabschluss der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2018 

Der Rat der Stadt Plettenberg hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 gemäß § 116 Abs. 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 
S. 666), mit Stand vom 31.12.2021, in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsaus-
schuss geprüften Gesamtabschluss zum 31.12.2018 mit einer Gesamtbilanzsumme von 273.402.725,75 € und
einem Gesamtjahresüberschuss in Höhe von 3.088.825,16 € festgestellt.

Dem Bürgermeister wurde bezüglich der Aufstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Plettenberg 
zum Bilanzstichtag 31.12.2018 Entlastung § 116 Abs. 1 mit Verweis auf § 96 Abs. 1 GO NRW erteilt. 

Die Prüfung wurde von der örtlichen Rechnungsprüfung durchgeführt. Diese hat einen eingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt, der vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 09.12.2021 übernommen 
wurde. 

2. Gesamtbilanz 31.12.2018
Aktiva Euro Passiva Euro 
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital 112.619.127,19 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 304.039,40 2. Sonderposten 77.730.840,73 
1.2 Sachanlagen 242.567.494,05 3. Rückstellungen 42.892.512,34 
1.3 Finanzanlagen 9.943.111,25 4. Verbindlichkeiten 37.923.078,25 
2. Umlaufvermögen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.237.167,24 
2.1 Vorräte 373.209,63 
2.2 Forderungen 7.272.246,69 
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 769.749,64 
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 
2.5 Liquide Mittel 10.005.775,23 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 2.167.099,86 

Bilanzsumme 273.402.725,75 Bilanzsumme 273.402.725,75 

3. Gesamtergebnisrechnung 31.12.2018
Euro 

+ Ordentliche Gesamterträge 102.705.771,97 
- Ordentliche Gesamtaufwendungen 98.891.314,84 
= Ordentliches Gesamtergebnis 3.814.457,13 
- Gesamtfinanzergebnis 811.064,31 
= Gesamtergebnis aus lfd. Geschäftstätigk. 3.003.392,82 
- Außerordentliches Gesamtergebnis 6.321,66 
= Gesamtjahresergebnis 2.997.071,16 
+ Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes

Ergebnis 91.754,00 
= Gesamtergebnis ohne anderen Gesell- 
   schaftern zuzurechnendes Ergebnis 3.088.825,16 
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Bekanntmachung 

Die Stadt Plettenberg macht von der Beschleunigungsregel gemäß Artikel 1 § 1 des Gesetzes zur Beschleuni-
gung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse vom 25.06.2015 Gebrauch. Der Gesamtabschluss 2018 mit 
seinen Anlagen (nebst Gesamtabschlüssen 2011 bis 2017) wird hiermit gemäß § 116 Abs. 9 in Verbindung mit § 
96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) öffentlich bekannt gemacht. 

Die Feststellung des Gesamtabschlusses mit seinen Anlagen ist dem Landrat des Märkischen Kreises als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben (E-Mails) vom 23.12.2021 und 29.12.2021 ange-
zeigt worden. Der Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat den Gesamtab-
schluss 2018 mit seinen Anlagen (nebst Gesamtabschlüssen 2011 bis 2017) mit Schreiben vom 08.03.2022 zur 
Kenntnis genommen und erhebt keine aufsichtsbehördlichen Bedenken.  

Der Gesamtabschluss 2018 mit seinen Anlagen (nebst Gesamtabschlüssen 2011 bis 2017) liegen ab dem Tag 
der Bekanntmachung bis zur Feststellung des folgenden Gesamtabschlusses bzw. bis zur Entscheidung der Be-
freiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach § 116a während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rat-
haus der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12, Zimmer 246 zur Einsichtnahme öffentlich aus und sind unter 
www.plettenberg.de im Internet verfügbar. 

Plettenberg, 30.03.2022 

Der Bürgermeister 
gez.: Schulte 

Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lüdenscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den Stadtverwal-
tungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lüdenscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de kostenlos erhältlich; auf 
fernmündliche oder schriftliche Anforderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Bekanntmachungsblatt erscheint 
wöchentlich.
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